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 Stadt Markdorf       Bebauungsplan "Torkelhalden" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
  

 Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 24.04.2020      Büro Sieber, Lindau (B)/Weingarten 
 06.10.2020 
  

1  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)  
  

1.1  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 18.06.2020 zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zur Entwurfsfassung vom 24.04.2020 
bis zum 22.07.2020 aufgefordert. 

  

1.2  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind keine Anregungen zur Abwägung relevant: 

 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (keine Stellungnahme) 

 Landratsamt Bodenseekreis, Kreisbrandmeister (keine Stellungnahme) 

 Landratsamt Bodenseekreis, Naturschutzbeauftragte/r (keine Stellungnahme) 

 Landratsamt Bodenseekreis, Vermessungsamt (keine Stellungnahme) 

 Landratsamt Bodenseekreis, Landwirtschaftsamt (keine Stellungnahme) 

 Polizeipräsidium Konstanz (keine Stellungnahme) 

 Arbeitsgemeinschaft der Naturfreunde in Baden-Württemberg (keine Stellungnahme) 

 Stadtwerk am See GmbH & Co. KG (keine Stellungnahme) 

 TeleData GmbH (keine Stellungnahme) 

 Teléfonica O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (keine Stellungnahme) 

 T-Mobile Deutschland GmbH (keine Stellungnahme) 

 Vodafone D2 GmbH (keine Stellungnahme) 

 Gemeinde Bermatingen (keine Stellungnahme) 

 Gemeinde Deggenhausertal (keine Stellungnahme) 

 Gemeinde Hagnau am Bodensee (Stellungnahme ohne Anregung) 
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 Gemeinde Immenstaad am Bodensee (keine Stellungnahme) 

 Gemeinde Oberteuringen (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Gemeinde Stetten (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Stadt Friedrichshafen (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Stadt Meersburg (keine Stellungnahme) 

 Stadt Markdorf, Finanzverwaltung (keine Stellungnahme) 

  
1.3  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen zur Abwägung relevant. Diese werden wie folgt behandelt: 
 

     

1.3.1  Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau 

Stellungnahme vom 
07.07.2020: 

B Stellungnahme 

Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme mit dem 
Aktenzeichen 2511//18-02269 vom 15.03.2018 sind von unserer 
Seite zum offengelegten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder 
Anregungen vorzubringen. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis auf die weiterhin gültige Stellungnahme vom 15.03.2018 wird 
zur Kenntnis genommen. Auf die entsprechende Abwägung wird verwiesen. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich.  

 

     

  Stellungnahme vom 15.03.2018: 

B Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche 
und bergbehördliche Belange äußert sich das Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden 
Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 

die im Regelfall nicht überwunden werden können 

Abwägung/Beschluss:  

Die geotechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in den Hin-
weisen des Bebauungsplanes ergänzt. 
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Keine 

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 

die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine 

3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als 
Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plange-
biet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgutach-
ten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbü-
ros. 

Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geo-
technischen Hinweise in den Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten im Verbreitungsbereich von Sedimenten der Tettnang-
Subformation. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-
nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 
oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bo-
denkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, 
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zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Grundwasser 

Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Bergbau 

Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Ein-
wendungen. 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert. 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem beste-
henden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB 
vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-
bw.de) entnommen werden. 
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Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im 
Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope 
(Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden 
kann. 

     

1.3.2  Regierungspräsidium Tübin-
gen 

Stellungnahme vom 
21.07.2020: 

I. Raumordnung 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 27.03.2018. 

Mit Blick auf die nur gebietsscharfe Festlegung des Regionalen Grün-
zugs können die dort geäußerten Bedenken zurückgestellt werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis auf die Stellungnahme vom 27.03.2018 und die Zurückstellung 
der dort geäußerten Bedenken wird zur Kenntnis genommen. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich.  

 

     

  II. Landwirtschaft 

Im März 2018 haben wir bereits eine Stellungnahme zu den Planun-
gen abgegeben. 

Die Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Belange wurde gegenüber 
der vorherigen Planung offenbar nicht verringert, der Zuschnitt des 
Gebietes verschlechtert die Bewirtschaftungsmöglichkeiten der an-
grenzenden Obstbauflächen, die Abgrenzung des Gebietes wird nicht 
näher begründet, ist jedoch vermutlich der Lärmschutzmaßnahme 
und dem bereits vorhandenen Straßenverlauf geschuldet. Da sich die 
Beurteilungsgrundlage nicht geändert hat, ergeht von unserer Seite 
keine erneute Stellungnahme. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zur Stellungnahme vom März 2018 und der Beeinträchtigung 
landwirtschaftlicher Belange wird zur Kenntnis genommen. 

Der Stadt Markdorf ist bewusst, dass durch die Aufstellung des Bebauungspla-
nes landbauwürdige Ertragsflächen für die Landwirtschaft, welche in der Flur-
bilanz als Vorrangflur der Stufe I dargestellt sind, verloren gehen und es hier-
durch auch zu gewissen Einschränkungen der Bewirtschaftungsmöglichkeiten 
der angrenzenden Obstbauflächen kommt. Die Stadt Markdorf hat bei der Auf-
stellung des Bebauungsplanes alle Belange berücksichtigt und untereinander 
abgewogen. Letztlich wurde der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung 
des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung mehr Bedeutung beigemes-
sen. Die Standortwahl ergibt sich aus zahlreichen Faktoren, unter anderem der 
Erschließbarkeit, der Anbindung oder der Flächenverfügbarkeit. Der gewählte 
Standort ist hinsichtlich dieser Kriterien hinreichend für eine Bebauung geeig-
net. Darüber hinaus wird der Bereich im Flächennutzungsplan bereits überwie-
gend als Wohnbaufläche (WA) dargestellt. 
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Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 
     

  III. Naturschutz 

Nach Maßgabe der unteren Naturschutzbehörde kann eine arten-
schutzrechtliche Ausnahme (Zauneidechsen) erforderlich werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Eine artenschutzrechtliche Ausnahme ist erforderlich, wenn ein Verstoß gegen 
die Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 BNatSchG nicht ausgeschlos-
sen werden kann. Wenn jedoch die Voraussetzungen gemäß § 44 Abs. 5 
BNatSchG erfüllt sind, ist keine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung 
erforderlich. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

1.3.3  Regionalverband Bodensee-
Oberschwaben 

Stellungnahme vom 
14.07.2020: 

Die südöstliche Teilfläche des Plangebietes des o.g. Bebauungsplanes 
liegt im Randbereich eines „Regionalen Grünzuges", der nach Plan-
satz 3.2.2. als Ziel der des Regionalplans von Bebauung freizuhalten 
ist. Da im Regionalplan keine parzellenscharfe Abgrenzung der „Re-
gionalen Grünzüge" vorgenommen worden ist und der Bebauungs-
plan nur einen geringfügigen Eingriff von ca. 30 Metern in den Rand-
bereich des „Regionalen Grünzuges" darstellt, kann der Regionalver-
band der dort geplanten Wohnbebauung zustimmen. 

Weitere Anregungen oder Bedenken bringt der Regionalverband zum 
o.g. Bebauungsplan nicht vor. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Zustimmung des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben auf Grund 
der nur geringfügigen Überlappung des Randbereiches des Bebauungsplanes 
mit dem "Regionalen Grünzug" wird begrüßt. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 

 

     

1.3.4  Landratsamt Bodenseekreis 

Stellungnahme vom 
22.07.2020: 

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können 

Art der Vorgabe 

I. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes: 

Abwägung/Beschluss:  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die ermittelte Größe der Ausgleichsfläche basierte auf der im Jahr 2018 festge-
stellten Fläche mit Habitateignung für Zauneidechsen. Dieser Bereich wurde 
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Eine Herleitung der Größe der CEF-Maßnahmenfläche aus bestehen-
der Habitatfläche und festgestellten Individuen ist im Artenschutzgut-
achten nicht dargestellt. Die "mindestens 200 m²" große Ausgleichs-
fläche ist, je nach Entwicklungsstand der Fläche, ausreichend für ca. 
zwei Männchenreviere. Bereits bei den Begehungen sind jedoch sechs 
verschiedene nicht konkreter definierte Individuen festgestellt worden. 
Zwar gibt es Unterschiede bei der Höhe der Korrekturfaktoren, aller-
dings stimmen die Literatur und die Erfahrungen darin überein, dass 
von einer größeren Zahl von Tieren i. d. R. ausgegangen werden 
muss.  

Bei der Maßnahme M1 (Artenschutzrechtliches Fachgutachten, S. 19) 
ist entsprechend den vorhandenen Standortbedingungen festzulegen, 
ob frostfreie Winterquartiere geschaffen werden müssen. Mit der ak-
tuellen Formulierung „können“ ist nicht klar, ob eine Notwendigkeit 
gegeben ist oder nicht. Einige der Beispielfotos zu den Ersatzhabita-
ten für die Zauneidechse im Artenschutzgutachten werden nicht als 
geeignet bewertet. Die aus großen Steinen gesetzte Mauer aus Fluss-
bausteinen ist zu leicht für Prädatoren wie bspw. das Mauswiesel zu-
gänglich, in der Skizze zum Winterquartier auf S. 25 kann es zu einer 
Fallenwirkung kommen, ist der Tiefpunkt nicht ausreichend drainiert 
oder die Fläche nicht in hängiger Lage. 

Mit den vorgelegten Unterlagen ist daher seitens der unteren Natur-
schutzbehörde nicht beurteilbar, ob eine Legalausnahme nach § 44 
Abs. 5 BNatSchG besteht. Daher ist uns eine Aussage über die Not-

mit einer Flächengröße von 1:1 ausgeglichen. Die im artenschutzrechtlichen 
Gutachten (Fassung vom 05.10.2018) dargestellten Nachweise sind Fund-
punkte "gepoolt" über alle Begehungstermine, keine Einzelindividuen. Gemäß 
den Ergebnissen wurden sechs Individuen sicher voneinander differenziert. Seit 
dem damaligen Zeitpunkt hat sich die Situation vor Ort grundlegend verändert. 
In den Jahren 2019 und 2020 gelangen keine Nachweise der Zauneidechse im 
Bereich der Böschung zum Hochkreuzweg, in welchem im Jahr 2018 noch die 
Individuen zu finden waren. Dies ist überraschend, jedoch vermutlich auf die 
Veränderung im Lebensraum (Abräumen des Holzhaufens durch Flächeneigen-
tümer) zurückzuführen. Seit dem Jahr 2019 halten sich Individuen im subopti-
malen Habitat im Norden des Geltungsbereiches auf (Oberkante Böschung zur 
Kreisstraße K7742. Es lässt sich daraus schlussfolgern, dass das Plangebiet v.a. 
bei Ausbreitungsbewegungen genutzt wurde und innerhalb des Gebietes (ledig-
lich im schmalen Grünstreifen entlang der Kreisstraße) eine sehr kleine Rand-
population besteht. 

Durch die geplante Lärmschutzwand kommt es zu einer Beeinträchtigung die-
ser Individuen, daher sie entwerteten Lebensräume zu kompensieren, die Tiere 
abzufangen und umzusiedeln.  

Trotz der geringen Bestandsgröße, jedoch um dem Hinweis auf den Raumbe-
darf der Zauneidechsen, der deutlich mehr von der Habitatqualität abhängig 
ist, als in der besagten Literatur dargelegt (bei sehr hochwertigem Lebensraum 
bestehen deutlich kleinere Reviergrößen), Rechnung zu tragen, wurde die Aus-
gleichsfläche noch einmal auf 300 m² vergrößert. Für die betroffenen Zau-
neidechsen ist damit ein Flächenausgleich von etwa 1:2 (Eingriffsbereich: Aus-
gleichsfläche) gegeben. Dies ist aus fachlicher Sicht als absolut ausreichend zu 
sehen. 
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wendigkeit einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung der-
zeit nicht möglich (vgl. Fazit artenschutzrechtliches Fachgutachten, 
Punkt 8). 

Rechtsgrundlage 

zu I.: § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

zu I.: § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Das artenschutzrechtliche Gutachten wird hinsichtlich der Erkenntnisse aus den 
Jahren 2019 und 2020 ergänzt, die Vergrößerung der Ausgleichsmaßnahme 
wird auch in den Bebauungsplan eingearbeitet. 

Die frostfreien Winterquartiere wurden gutachterlich nicht für zwingend erfor-
derlich erachtet, da die Ausgleichsfläche über äußerst geeignete, teils südexpo-
nierte Böschungen in sehr naturnahem Areal verfügt, so dass davon auszuge-
hen ist, dass ausreichend geeignete Winterquartiere zur Verfügung stehen. Es 
handelt sich bei der Ausgleichsfläche also nicht um eine gänzlich neu ange-
legte Fläche, sondern um eine Fläche, welche bewachsen und bereits nah-
rungsreich ist und durch die gezielten Maßnahmen nun einen hochwertigen Ei-
dechsenlebensraum darstellt.  

Die Hinweise zu den Beispielfotos werden zur Kenntnis genommen. Das Gut-
achten wird diesbezüglich überarbeitet. Sollten Winterquartiere umgesetzt wer-
den, so ist die ökologische Baubegleitung dafür zuständig, dass keine Fallen-
wirkungen entstehen können. Die Hinweise zur Notwendigkeit einer Ausnahme 
werden zur Kenntnis genommen. Wie oben bereits dargelegt kann bei Einhal-
tung des § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht von einer Notwendigkeit einer arten-
schutzrechtlichen Ausnahme oder Befreiung ausgegangen werden.  

     

  II. Belange des Wasser- und Bodenschutzes: 

Es fehlen Angaben zur Behandlung des anfallenden Niederschlags-
wassers der Straße und der Privatgrundstücke. 

Rechtsgrundlage 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der Drosselablauf aus der privaten Rückhaltung für Dach- und Hofflächen so-
wie das Niederschlagswasser aus den öffentlichen Verkehrsflächen wird in das 
bestehende Regenwassernetz eingeleitet. Das gesamte Bebauungsplangebiet 
ist über den AKP 2004 des Büros Langenbach wasserrechtlich abgedeckt. Ob 
eine Behandlung des Regenwassers aus den o.g. Flächen erforderlich ist wurde 
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zu II.: §§ 55 Abs. 2 und 60 WHG, § 48 WG; Verordnung des Mi-
nisteriums für Umwelt und Verkehr über die dezentrale Beseitigung 
von Niederschlagswasser vom 22.03.1999 GBl S. 157 

Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

zu II.: Ausarbeitung einer mit der unteren Wasserbehörde abge-
stimmten Entwässerungsplanung und ihre verbindliche Benennung 
im Bebauungsplan oder Festsetzungen zu einer gesicherten, konkreti-
sierten Entwässerung 

gemäß „Arbeitshilfe für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“ 
überprüft. 

Laut telefonischer Rücksprache mit Hr. Kramer vom LRA kann das Vorflutge-
wässer mit G 15 angesetzt werden. Damit ergibt sich, dass keine weitere Be-
handlung des Oberflächenwassers erforderlich ist. Dem Amt wird parallel zum 
BP-Verfahren ein Benehmensantrag vorgelegt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  C. Stellungnahme aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. 
Entwurf, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 
und ggfls. Rechtsgrundlage 

I. Belange des Planungsrechts: 

Die Kennzeichnung der Festsetzung Nr. 2.33 ist im Planteil nicht aus-
geführt. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anregung wird berücksichtigt. Die Kennzeichnung wird in der Planzeich-
nung redaktionell ergänzt. 

 

     

  II. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes: 

Zur Klarstellung bitten wir in Festsetzung Nr. 2.18 den Ausschluss von 
Nebenanlagen in öffentlichen und privaten Grünflächen mit aufzu-
nehmen. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und wird teilweise berücksichtigt. 
Nicht in der Festsetzung Nr. 2.18 "Nebenanlagen und sonstige bauliche Anla-
gen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche", sondern direkt in den 
Festsetzungen Öffentliche bzw. Private Grünflächen wird ergänzt, dass Neben-
anlagen in öffentlichen und privaten Grünflächen ausgeschlossen werden. Aus-
genommen sind in den öffentlichen Grünflächen Nebenanlagen nach § 14 
Abs. 2 BauNVO und Nebenanlagen entsprechend der Zweckbestimmung (bspw. 
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Spielplatz). Im westlichen Bereich der privaten Grünfläche ist eine Nebenan-
lage oder Einrichtung für Spiel- und Gartenzwecke möglich. Die textlichen Fest-
setzungen werden entsprechend ergänzt. 

     

  III. Belange des Wasser- und Bodenschutzes: 

1. Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der unmittelbaren 
Lage am Bodensee das Niederschlagswasser von befestigten Flächen 
grundsätzlich nur filtriert in ein Gewässer eingeleitet oder in den Un-
tergrund versickert werden darf. Dieses kann durch die Ableitung über 
eine mindestens 30 cm mächtige, schadstofffreie, bewachsene Bo-
denschicht oder eine andere gleichwertige Behandlungsanlage erfol-
gen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der Drosselablauf aus der privaten Rückhaltung für Dach- und Hofflächen so-
wie das Niederschlagswasser aus den öffentlichen Verkehrsflächen wird in das 
bestehende Regenwassernetz eingeleitet. Das gesamte Bebauungsplangebiet 
ist über den AKP 2004 des Büros Langenbach wasserrechtlich abgedeckt. Ob 
eine Behandlung des Regenwassers aus den o.g. Flächen erforderlich ist wurde 
gemäß „Arbeitshilfe für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“ 
überprüft. 

Laut telefonischer Rücksprache mit Hr. Kramer vom LRA kann das Vorflutge-
wässer mit G 15 angesetzt werden. Damit ergibt sich, dass keine weitere Be-
handlung des Oberflächenwassers erforderlich ist. Dem Amt wird parallel zum 
BP-Verfahren ein Benehmensantrag vorgelegt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  2. Wir bitten zu prüfen, ob anstelle des als aktive Lärmschutz-
maßnahme vorgesehenen 10 m breiten Erdwalls mit aufsitzender 
Lärmschutzwand nicht eine begrünbare, mit Erde gefüllte Lärmschutz-
wand errichtet werden könnte, um weniger Fläche in Anspruch zu 
nehmen (Reduktion auf ca. 1/5-1/4 möglich). Der herzustellende 
Lärmschutzwall benötigt erhebliche Mengen an Bodenmaterial, das 
aus Stabilitätsgründen auch stark verdichtet werden muss, so dass 

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführungen zur aktiven Lärmschutzmaßnahme als reine Lärmschutzwand 
statt als Kombination aus Lärmschutzwall und -wand werden zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stadt Markdorf hat sich aus städtebaulichen Gründen bewusst für 
einen Erdwall am Siedlungsrand entschieden, da dieser entgegen einer 5,00 m 
hohen Lärmschutzwand nicht so sehr als Barriere wahrgenommen wird. Durch 
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auf dieser Fläche die natürlichen Bodenfunktionen erheblich beein-
trächtigt werden. 

 

die begrünte Böschung fügt sich der Erdwall in die Landschaft ein. Des Weite-
ren gilt zu beachten, dass zur Herstellung einer 5,00 m hohen Lärmschutz-
wand ebenfalls erhebliche Mengen Bodenmaterial bewegt werden müssen, um 
ein entsprechend stabiles Fundament zu erhalten. Zwar wird durch eine Lärm-
schutzwand die Verdichtung von oberirdischem Material vermieden, allerdings 
muss aus Stabilitätsgründen eine unterirdische Böschung hergestellt werden, 
die die natürlichen Bodenfunktionen ebenfalls beeinträchtigen würde.  

Eine Planänderung ist nicht erforderlich. 
     

  Im Hinweis Nr. 5.13 sind sehr gute Empfehlungen enthalten. Das im 
dritten Absatz genannte geogen belastete Aushubmaterial ist im 
Plangebiet jedoch nicht gegeben. Die im vorletzten Absatz empfoh-
lene zusätzliche Überprüfung des Bodenaushubs durch ein Fachbüro 
ist nach der durchgeführten Voruntersuchung und den vorliegenden 
Ergebnissen aus unserer Sicht entbehrlich. Die bodenkundliche Bau-
begleitung ist bei den Erschließungsmaßnahmen, dem Kanal- und 
Straßenbau und dem Bau der Lärmschutzeinrichtungen besonders 
wichtig, da sonst die Maßnahmen der Bauherren auf bereits erheblich 
beeinträchtigte Böden treffen. Die bodenkundliche Baubegleitung der 
Erschließungsmaßnahmen stellt auch eine Minimierungsmaßnahme 
der negativen Umweltwirkungen der Baumaßnahme dar. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Hinweise zur Entbehrlichkeit der Absätze zu geogen belastetem Aushubma-
terial und zur zusätzlichen Überprüfung auf geogen belastetes Aushubmaterial 
durch ein Fachbüro werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden ent-
sprechend gestrichen.  

Der Stadt Markdorf ist die Wichtigkeit bodenkundlicher Baubegleitungen be-
wusst, aus diesem Grund ist dieser Sachverhalt bereits in den Hinweisen zum 
Bodenschutz im ersten Absatz enthalten. Die Stadt Markdorf wird bei Baube-
ginn dafür Sorge tragen, dass bei den Erschließungsmaßnahmen, dem Kanal- 
und Straßenbau und dem Bau der Lärmschutzeinrichtungen eine bodenkundli-
che Baubegleitung hinzugezogen wird. 

 

     

  3. Wir bitten Hinweis Nr. 5.11 zu ergänzen: 

"Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden 
(wassergesättigter Bereich), so ist dieser Aufschluss unverzüglich beim 
Landratsamt Bodenseekreis, Amt für Wasser- und Bodenschutz, anzu-

Abwägung/Beschluss:  

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und im Textteil unter Nr. 5.11 
ergänzt. 
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zeigen (§ 49 Abs. 2 und 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbin-
dung mii. V. m. § 43 Abs. 6 Wassergesetz für Baden-Württemberg 
(WG)). 

Eine Wasserhaltung während der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) 
bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese ist beim Amt für Was-
ser- und Bodenschutz zu beantragen. 

Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dau-
erhaften Regulierung des Grundwassers mit dauernder Ableitung / 
Absenkung des Grundwassers nicht zulässig (§ 9 WHG). Anfallendes 
Hangwasser bzw. Schichtwasser ist vor Ort zu versickern. 

Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasserschwankungsbereich 
sind druckwasser-dicht nach DIN 18 195, Teil 6, Abschnitt 8 oder als 
weiße Wanne auszuführen. 

Das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser stellt eine Benutzung 
eines Gewässers dar (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG und bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG. 

Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grundwasserspiegels sind 
so mit Sperrriegeln zu versehen, dass über die Gräben kein Grund-
wasser abgeführt wird." 

     

  IV. Belange des Straßenbaus (K7741): 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Straßenbauverwaltung an 
den Kosten der Lärmschutzmaßnahmen nicht beteiligt. Mit der Lärm-
schutzmaßnahme LSM 2 ist entlang der Grundstückgrenze zum Stra-
ßengrundstück ein Abstand von mindestens 2,00 m einzuhalten, um 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

Die Lärmschutzmaßnahme LSM 2 wird im Nordwesten, so verlegt, dass 2,00 m 
Abstand eingehalten werden. 
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den erforderlichen Arbeitsraum für Unterhaltungsarbeiten an der Stra-
ßenböschung zu gewährleisten. Eingriffe in die Straßenböschung dür-
fen nicht erfolgen. Der Kreisstraße darf vom gesamten Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes einschließlich der Erschließungsstraßen 
kein Oberflächenwasser zugeführt werden. 

Das Oberflächenwasser aus dem BP-Gebiet wird durch einen zusätzlichen Re-
genwasserkanal mit Einlaufschacht so erfasst, dass der Kreisstraße aus regulä-
ren Bemessungsregenereignissen kein Zufluss erreicht. 

Die Planzeichnung wird hinsichtlich der Lärmschutzmaßnahme LSM 2 ange-
passt. 

     

  V. Belange des Verkehrsrechtes: 

Die Einfriedungen im Bereich der Zufahrten sollten auf eine Höhe von 
0,8 m begrenzt werden um die Sichtdreiecke zu ermöglichen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende Änderung hin-
sichtlich der Höhe von Einfriedungen ist jedoch nicht erforderlich, da Einfrie-
dungen ohnehin erst ab 0,50 m von der Verkehrsfläche entfernt zulässig sind 
und somit bereits ausreichende Sichtverhältnisse gewährleistet sind. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  VI. Belange des Immissionsschutzes: 

Es wird angeregt die Festsetzung Nr. 5.14 wie folgt zu ergänzen: 
"Beim Einbau einer Luftwärmepumpe ist die Einhaltung der in Satz 1 
genannten Immissionswerte durch eine Berechnung der Beurteilungs-
pegel bei Maximalbetrieb der Anlage nachzuweisen. Die Berechnung 
ist von einem Sachverständigen für Akustik oder einer sachkundigen 
Person für Luftwärmepumpen, Meister des Heizungsbaus oder gleich-
wertiger Abschluss, durchzuführen". 

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführungen zum Immissionsschutz werden zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung zur Ergänzung des Hinweises zu den "Luftwärmpumpen" wird ge-
folgt. 

 

     

1.3.5  Landesnaturschutzverband, 
BUND Ortsverband Markdorf 

Stellungnahme vom 
15.07.2020: 

Diese Stellungnahme (nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz) erfolgt 
im Namen der Naturschutzverbände "Naturschutzbund Deutschland" 
(NABU), "Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland" (BUND) 

Abwägung/Beschluss:  
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und der im "Landesnaturschutzverband" (LNV) zusammengeschlosse-
nen Verbänden. 

Wir beziehen uns auf die Bekanntmachung vom 18.06.2020 und be-
danken uns für die Möglichkeit zu dieser Planung Stellung nehmen 
zu können. 

Der Hinweis zur Abgabe der Stellungnahme im Namen der Naturschutzver-
bände "Naturschutzbund Deutschland" (NABU), "Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland" (BUND) und der im "Landesnaturschutzverband" (LNV) 
zusammengeschlossenen Verbänden wird zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Stellungnahme 

1. Zu Seite 21, Kapitel 4.5 – Solar- und Photovoltaik auf Dächern 

Anregung: Im gesamten Plangebiet sind die Dachflächen der Haupt-
gebäude, die von Südosten bis Südwesten orientiert sind, gemäß § 9 
Abs. 1, Nr. 23b BauGB zu mindestens 50% mit Solaranlagen zu ver-
sehen. 

Begründung: Um die drohende Klimaerwärmung auf ein erträgliches 
Maß beschränken zu können, ist es erforderlich die Treibhaus-
gasemissionen (insbesondere von CO2) deutlich zu reduzieren, was 
nur gelingen kann, wenn zur Stromerzeugung nicht mehr die fossilen 
Energieträger, sondern zunehmend regenerative Energieträger ge-
nutzt werden. Da die Windenergie aus wirtschaftlichen Gründen und 
aus Gründen des Landschaftsschutzes keine Akzeptanz findet, kann 
der Beitrag des Bodenseekreises und seiner Kommunen nur darin be-
stehen, entschlossen die Solarenergie auszubauen. Um das Potential 
der Dachflächen für die Solar-anlagen möglichst weitgehend zu nut-
zen, regen wir die Verpflichtung zur Errichtung solcher Anlagen im 
Rahmen der Bauleitplanung an. Alternativ könnte die Vergabe ge-
meindeeigener Bauplätze mit der Verpflichtung zum Einbau von So-
laranlagen in den Grundstückskaufverträgen verknüpft werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregung zu Solar- und Photovoltaik auf Dächern wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Die Installation von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dächern von Hauptge-
bäuden ist grundsätzlich zulässig und bereits im Entwurf des Bebauungsplanes 
enthalten (siehe unter Ziffer 4.5). Durch die im Bebauungsplanentwurf zuge-
lassenen Dachaufbauten, Zwerchgiebel und natürlich auch Dachflächenfenster 
würde sich hierdurch die tatsächlich nutzbare Dachfläche für den Aufbau von 
Photovoltaikanlagen deutlich reduzieren. Darüber hinaus würden auch die fest-
gesetzten Bäume in den Vorgartenbereichen zu einer Verschattung der Photo-
voltaikanlagen auf Dachflächen führen. Beide Aspekte sprechen gegen eine 
Festsetzung zur Verpflichtung zum Aufbau von Photovoltaikanlagen auf Dach-
flächen. Zusätzlich würde die Verpflichtung zum Aufbau von Photovoltaikanla-
gen die nutzbare Fläche zur Nutzung von Solarthermie deutlich einschränken, 
wenn nicht sogar fast unmöglich machen. Auch der abschließende Festset-
zungskatalog gemäß § 9 Abs. 1 BauGB steht dem Vorschlag entgegen. Es ist 
zwar möglich die Photovoltaikanlagen zwingend festzusetzen, jedoch gibt es 
keine Rechtsgrundlage für einen sogenannten Anschluss- und Benutzungs-
zwang.  
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Deshalb wird die Pflanzung von Bäumen zugunsten des Kleinklimas und einer 
sinnvollen Eingrünung des kleinen Baugebiets sowie Nutzbarkeit des Dachge-
schosses zugunsten einer flächensparenden Bauweise höher bewertet als die 
Vorteile zur Erzeugung von Strom aus Photovoltaikanlagen auf Dachflächen.  

Die bisherige Festsetzung wird nicht verändert. 

Unabhängig davon wird von der Stadtverwaltung geprüft, ob man im Rahmen 
der Kaufverträge Maßnahmen zum Klimaschutz als privatrechtliche Regelung 
aufnimmt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 
     

  2. Seite 24, Kapitel 4.11 Einfriedungen 

Anregung: Auf Grund der Ortsrandlage sind Einfriedungen mit einem 
Abstand zum Gelände hin von mindestens 15 cm für Kleintiere durch-
lässig zu gestalten. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anregung zu den Einfriedungen wird zur Kenntnis genommen und durch 
entsprechende Ergänzung der örtlichen Bauvorschrift "Einfriedungen in dem 
Baugebiet" entgegengekommen. 

 

     

  3. Seite 24, Kapitel 4.12 und Seite 56 Kapitel 9.1.2.1 - Landschafts-
gerechte Gestaltung 

Nach hier formulierter Regelung könnten freie Flächen, die weder 
baulich genutzt noch als Wege, Parkplätze usw. benötigt werden als 
Schotterflächen angelegt werden, wenn sie wenigstens zu 20% be-
grünt werden. 

Anregung: Solche Flächen sind vollständig zu begrünen und gärtne-
risch zu pflegen. 

Schotter und Kiesflächen sind unzulässig. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anregung zur landschaftsgerechten Gestaltung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Im Rahmen der letzten Änderung des Gesetzes des Landes Baden-Württemberg 
zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Naturschutzgesetz - 
NatSchG) letzte Änderung vom 23. Juli 2020, wurde der § 21a zur Gestaltung 
von Gartenanlagen aufgenommen. Dieser besagt, dass "Schotterungen zur Ge-
staltung von privaten Gärten […] grundsätzlich keine andere zulässige Ver-
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Begründung: Die bisherigen Regelungen widersprechen teilweise der 
Landesbauordnung (LBO) §9, wo es heißt:  

"Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke müssen 
Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 
Verwendung benötigt werden." 

Aus dieser Vorgabe ist weder ein "überwiegend begrünt" noch ein 
möglicher Schotteranteil von bis zu 80% für die nicht bebauten Flä-
chen abzuleiten. Die Formulierung im §9 LBO, "müssen Grünflächen 
sein", lässt keine weiteren Interpretationen zu. 

Schotterflächen sollten grundsätzlich nicht gestattet sein, da sie 

- ökologisch tote Flächen sind, 

- sie zur Vermeidung von Pflanzenaufwuchs mit einer undurchlässi-
gen Folie unterlegt wer-den, was einer zusätzlichen Bodenversiege-
lung gleichkommt, 

- sie unvereinbar mit den Vorschriften des §9 LBO sind. 

wendung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 LBO [sind]" und "dass Gartenanla-
gen insektenfreundlich gestaltet werden und Gartenflächen vorwiegend begrünt 
werden" sollen. Schottergärten sind demnach gemäß des Landesnaturschutzge-
setztes Baden-Württembergs verboten. Die Vorschrift Ziffer 4.12 Landschafts-
gerechte Gestaltung ist damit überflüssig und wird gestrichen. Die Stadt Mark-
dorf wird dafür Sorge tragen, dass bei der Umsetzung der Baumaßnahmen die 
gesetzlichen Regelungen eingehalten werden. 

     

  4. Zu "Örtliche Bauvorschriften" - Flachdächer von Nebenanlagen 
(z.B. Garagen) 

Anregung: Wir regen an, für Flachdächer von Nebenanlagen verbind-
lich eine extensive Begrünung vorzuschreiben. 

Begründung: Begrünte Flachdächer, bedeuten als naturnahe Flächen 
eine optische Aufwertung der Umgebung. Sie absorbieren Luftschad-
stoffe und wirken durch ihre Verdunstung Trockenheit und Erhitzung 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anregung zur Begrünung der Flachdächer von Nebengebäuden und Neben-
anlagen wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird eine örtliche Bauvorschrift zur extensiven Begrünung für Flachdächer 
von Nebengebäuden und Nebenanlagen aufgenommen. 
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entgegen. Außerdem haben sie Bedeutung für nahrungssuchende In-
sekten und tragen so zum Erhalt der Artenvielfalt bei. 

     

1.3.6  Abfallwirtschaft Bodensee, 
Friedrichshafen 

Stellungnahme vom 
10.07.2020: 

Aus Sicht der Müllabfuhr passt ihre Planung. Abwägung/Beschluss: 

Die zustimmende Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich.  

 

     

1.3.7  Deutsche Telekom, Reutlingen 

Stellungnahme vom 
24.07.2020: 

Wir danken für die Zusendung der Unterlagen zum Bebauungsplan 
"Torkelhalden" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu, Stadt Mark-
dorf 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben wir folgende Ein-
wände. 

Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien 
der Telekom, wie aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. 

Nach dem Planentwurf steht die bisherige Verkehrsfläche Torkelhal-
den, in der sich Telekommunikationslinien befinden, künftig nicht 
mehr als öffentlicher Verkehrsweg zur Verfügung. 

Wir bitten Sie, für diese Flächen die Eintragung einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zu Gunsten der Telekom 
Deutschland GmbH, Sitz Bonn, mit folgendem Wortlaut zu veranlas-
sen: 

"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom Deutschland 
GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Ände-
rung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit 
einer Nutzungsbeschränkung." 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, die Belange der Telekom werden 
bei der Ausführung berücksichtigt. Die bestehenden Telekommunikationslinien 
werden im Zuge der Erschließung des Baugebietes verlegt. Eine Dienstbarkeit 
ist nicht erforderlich. 

Zum Koordinierungsgespräch mit allen Baubeteiligten wird auch die Telekom 
eingeladen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Zur Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfra-
struktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikati-
onslinien im Plangebiet und eventuell außerhalb des Plangebiets er-
forderlich. 

Die Telekom prüft nach Ankündigung der Erschließung den Ausbau 
dieses Neubaugebietes und orientiert sich beim Ausbau an den tech-
nischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden Investi-
tionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. 

Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus 
wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint oder nach Universaldienstleis-
tungsverpflichtung zwingend ist. 

Dies bedeutet aber auch, dass wir, wo bereits eine Infrastruktur eines 
alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch 
eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichten. 

Für einen eventuellen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie 
die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der 
anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 6 Monate 
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

Anlagen: Lageplan Telekomanlagen (Bestand) 
     

1.3.8  Vodafone BW GmbH 

Stellungnahme vom 
26.06.2020: 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  

Eine Planänderung ist nicht erforderlich.  
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1.3.9  Netze BW GmbH 

Stellungnahme vom 
08.07.2020: 

Unsere Stellungnahme vom 15. März 2018 hat weiterhin Gültigkeit. 

Für die Zusendung der Unterlagen bedanken wir uns und bitten Sie, 
uns weiterhin am Verfahren zur beteiligen. 

Stellungnahme vom 15.03.2018: 

Vielen Dank für die Information zum Bebauungsplan Torkelhalden. 

Aus unserer Sicht ergeben sich keine Einwände. Das örtliche Nieder-
spannungsnetz kann zur Versorgung des Gebietes erweitert werden. 

Für die Zusendung der Unterlagen bedanken wir uns und bitten Sie, 
uns weiterhin am Verfahren zur beteiligen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Der Bitte um weitere Beteiligung 
am Verfahren wird nachgekommen. 

Eine Planänderung ist nicht erforderlich.  

 

     

1.3.10  Gemeindeverwaltungsverband 
Markdorf, Baurechtsamt 

Stellungnahme vom 
20.07.2020: 

Sonstige fachliche Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit geglie-
dert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechts-
grundlage 

Es wird vorgeschlagen, den Punkt 2.18 der planungsrechtl. Festset-
zungen zur Klarstellung wie folgt zu ergänzen: 

- Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind nicht in den privaten 
Grünflächen zulässig. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anregung wird berücksichtigt. Der Textteil wird entsprechend ergänzt, dass 
in den privaten Grünflächen Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO nicht zulässig 
sind. Von dieser Regelung ausgenommen ist eine Nebenanlage zulässig, die 
der Spiel- bzw. Gartennutzung dient. Die Regelung wird unter Ziffer 2.31 "Pri-
vate Grünfläche" aufgenommen. 

Siehe hierzu Abwägung zur Stellungnahme des Landratsamtes Bodenseekreis 
(Ziffer 2.3.4), Natur- und Landschaftsschutz 
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2  Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
  

2.1  Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 22.06.2020 bis 22.07.2020 mit der Entwurfsfassung vom 24.04.2020 statt. 
  

2.2  Von folgenden Bürgern (Öffentlichkeit) wurden Anregungen geäußert, die wie folgt behandelt werden: Es wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Datenschutzes die Namen 
und Adressen der Bürger, die eine Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegeben haben, geschwärzt wurden. Die Nummerierung 
erfolgt chronologisch neu für jede Beteiligung, so dass bei einer fortlaufenden Aufnahme im Dokument bei mehreren öffentlichen Auslegungen kein Bezug zwischen den Nummerie-
rungen besteht. 

 
     

2.2.1  Bürger 1  

Stellungnahme vom 
16.06.2020: 

Hiermit zeige ich an, die rechtlichen Interessen von 

a. Frau xxxxx und Herr xxxxx und 

b. Frau xxxxx 

zu vertreten. 

Folgende Anregungen werden zum Bebauungsplanverfahren vorge-
bracht. 

1. Regelquerschnitt Strasse 

Der Regelquerschnitt für die auszubauende Torkelhalden mit 6,3 Me-
ter ist überdimensioniert. Es handelt sich bei der Torkelhalden um 
eine Anliegerstraße, die keinen Durchgangsverkehr aufnimmt, son-
dern die am Ende mit einer Wendeplatte versehen sein soll. 

Von daher ist die Festsetzung als Verkehrsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
11 BauGB Nr. 6 und Nr. 6.1 PlanZV völlig überdimensioniert. 

Abwägung/Beschluss:  

Ausführungen Ingenieurbüro Schwörer: 

"Nach RASt 06, Bild 17 (siehe Ausschnitt unten) ist für den Begegnungsfall 
LKW(Müllfahrzeug) / PKW ein Verkehrsraum von 5,55 m vorgesehen. 

Hinzu kommt noch ein seitlicher Sicherheitsraum Raum von je 0,50 m. Dieser 
Sicherheitsraum ist insbesondere bei einer Grenzbebauung mit Einfriedungen 
(Zäune, Hecken) oft nicht gegeben.  

Die seitliche Aufweitung der Lichtraumprofile von jeweils 0,50 m ist daher bis-
her in den Straßenraum integriert. 

Demzufolge ist die gewählte lichte Straßenbreite mit 6,00 m für die "Sack-
gasse" realistisch. 

Bei der relativ langen Stichstraße (keine durchgehende Straße) ist insbeson-
dere der Begegnungsverkehr mit größeren Fahrzeugen, z. Bsp. Müllfahrzeug o-
der Wohnmobilen zu beachten. 

Eine Breite zwischen den Borden von 5,55 m, besser 5,75 m betrachten wir für 
den vorliegenden Fall als Mindestmaß. 
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Es ist aufgrund der Zweckbestimmung der Straße als reine Anlieger-
straße die Festsetzung einer Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbe-
stimmung als öffentlicher Weg/Anliegerstraße gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB in Verbindung mit Nr. 6.3 PlanZV ausreichend. 

Für eine Anliegerstraße mit Begegnungsverkehr ist ein Straßenquer-
schnitt von 4,5 Meter auch für die Anfahrbarkeit der Straße durch 
Rettungsfahrzeuge oder Müllfahrzeuge vollständig ausreichend. 

Es besteht im Gegensatz zu der Begründung im Bebauungsplan kei-
nerlei Notwendigkeit für die Anfahrbarkeit mit Rettungsfahrzeugen o-
der mit Müllfahrzeugen, eine überdimensionierte Straßenbreite fest-
zusetzen. 

Bei einem Regelquerschnitt von 4,5 Metern ist ein Begegnungsver-
kehr und auch ein Befahren mit Einsatzfahrzeugen ohne Problem 
möglich. 

Die Torkelhalden besteht derzeit aus 8 Häuser und wird künftig 12 
Häuser, die maximal 2 Wohneinheiten aufnehmen können, erschlos-
sen. Die Ausweisung einer Straße mit einem Regelquerschnitt von 6,3 
Meter ist von daher für eine reine Erschließungsstraße überdimensio-
niert und beeinträchtigt von daher die Rechte der Anlieger. 

Indem Anlieger bei einem größeren Straßenquerschnitt auch höhere 
Erschließungskosten zu tragen haben, sind durch die überdimensio-
nierte Straßenplanung die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
Übermaßverbotes nicht eingehalten. 

Daneben verletzt der Bebauungsplan mit Straßenplanung auch den 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit in dem zu Lasten des Straßenbaus 

Die geringe Verkehrsmenge ist allein kein Kriterium für eine schmälere Straße. 

Eine Straßenbreite mit nur 4,50 m ist daher für den maßgebenden Begeg-
nungsfall nicht praxisgerecht: 

 

Gerade bei Stichstraßen ist ein Begegnungsverkehr wichtig! 

Im Bebauungsplan sind entlang der künftigen Bauplätze 50 cm Abstand zur 
öffentlichen Verkehrsfläche textlich festgelegt, sodass dieser Sicherheitsraum 
im öffentlichen Straßenbereich nicht mehr berücksichtigt werden muss. 

Deshalb kann die ursprüngliche Auslegung auf 6,00 m lichte Fahrbahnbreite 
um 50 cm auf 5,50 m verringert werden. Dies wird im Entwurf entsprechend 
eingearbeitet (Gesamtbreite inkl. Randeinfassung 5,80 m)." 

 

Die Bedenken der Bürger können jedoch dahingehend nachvollzogen werden, 
dass es sich bei der geplanten Straße um eine reine Anliegerstraße ohne 
Durchgangsverkehr handelt. Darüber hinaus hat der Ortschafts- bzw. Gemein-
derat die Bedenken hinsichtlich der Höhe der Erschließungskosten und u.a. 
dem Verlust von Wohnbauflächen, v.a. in Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit geprüft. Da gemäß Bebauungsplan Einfriedungen um 
0,50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche abgerückt sein müssen, wodurch 
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auf Wohnbauflächen / Private Grünflächen zu Gunsten des öffentli-
chen Straßenbaus auf Wohnbauflächen / private Grünflächen verzich-
tet wird und darüberhinausgehend der Gemeinde der Stadt Markdorf 
durch geringere verkaufbaren Bauflächen ein Einnahmeverlust ent-
steht. 

Die Festsetzung einer Straße mit einem Regelquerschnitt von 6,3 Me-
ter widerspricht dem Gebietscharakter, da es sich bei dem Ortsteil 
Riedheim um einen ländlichen Ortsteil der Stadt Markdorf handelt. 
Die Erschließung dieses Gebietes mit einem Regelquerschnitt von 6,3 
m entspricht nicht dem Gebietscharakter. 

der o.a. seitliche Sicherheitsraum von je 0,50 m gewährleistet ist, wird die 
Straßenbreite fortführend um 0,50 m auf 5,80 m verringert. Eine darüber hin-
aus gehende Verschmälerung der Verkehrsfläche wird auf Grund der o.g. Aus-
führungen als nicht sinnvoll erachtet. 

    

  2. Planung eines Wendehammers mit einem Radius von 10 Metern. 

Mit der gleichen Begründung wie vorstehend, wird auch die Festset-
zung des Wendehammers mit einem Radius von 10 Metern als über-
dimensioniert gerügt. 

Der Größenausgestaltung des Wendehammers ist abhängig von von 
der Schleppkurve notwendiger Einsatzfahrzeuge. 

Für die ausreichenden 2-achsige Müllfahrzeuge genügt eine Wende-
anlage von ca. 9x15,5. Da die Straße als Sackgasse nicht für weite-
ren öffentlichen Verkehr, wie Busse ausgelegt ist, ist die Wendean-
lage zu Gunsten des öffentlichen Spielplatzes zu reduzieren. 

Zur weiteren Begründung wird auf die Ziffer 1 des "Regelquerschnitts" 
verwiesen. 

Abwägung/Beschluss:  

Der Ortschafts- bzw. Gemeinderat hat die Bedenken, wie auch jene zur Stra-
ßenbreite, zur Kenntnis genommen und ausführlich geprüft.  

Ausführungen Ingenieurbüro Schwörer: 

"Der Auslegung der Wendeplatte mit Wenderadius 9 m ist die Schleppkurve ei-
nes Müllfahrzeuges zugrunde gelegt (siehe auch beigefügte Skizze). Ein Rück-
wärtsfahren von Müllfahrzeugen beim Wenden am Ende der Straße ist nicht 
zulässig. 

Die gewählten Abmessungen der Wendeplatte mit 20 m sind daher notwendig, 
um ein Wenden ohne Rangieren zu ermöglichen. " 
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Auf Grund der o.a. Ausführungen wird eine Verringerung der Wendeplatte da-
her nicht vorgenommen. Vor allem auch im Hinblick auf den angrenzenden 
Spielplatz legt die Gemeinde einen hohen Wert auf Sicherheit. Ein Wenden 
größerer Fahrzeuge ohne Rangieren und damit ohne erhöhte Gefahrensituatio-
nen ist dem Ortschafts- bzw. Gemeinderat ein großes Anliegen. 

Es erfolgt daher keine Planänderung. 
.    

  3. Da es sich bei den zu errichteten Gebäuden um Gebäude geringer 
Höhe handelt, ist auch aus Sicherheitsfragen eine Auslegung der 
Straßenbreite größere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr nicht erforder-
lich. 

Abwägung/Beschluss:  

Nach Rücksprache mit dem Feuerwehrkommandant ist auch bei Gebäuden mit 
geringer Höhe ein Drehleiterfahrzeug erforderlich. In Bezug auf die Straßen-
breite siehe zudem die vorangegangene Abwägung zur vorliegenden Stellung-
nahme. Die Straßenbreite wird demnach fortführend um 0,50 m auf 5,80 m 
verringert. 
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  4. Festsetzung öffentlicher Stellplätze im Bereich des auszubauenden 
Torkelhalden. 

Als reine Anliegerstraße besteht kein Bedarf / Notwendigkeit zur Fest-
setzung von öffentlichen Stellplätzen. Die Festsetzung von Stellplät-
zen würde zudem zu einer Beeinträchtigung der Zugänglichkeit der 
Grundstücken Torkelhalden 2, 4 und 6 führen, da insbesondere der 
Bereich der Grundstücke Torkelhalden 2 und 4 lediglich über eine öf-
fentliche Grünanlage anfahrbar ist. 

Für die Festsetzung öffentlicher Stellplätze besteht kein Bedarf, da in 
unmittelbarer Umgebung ausreichend Stellplätze im Bereich des 
Friedhofes vorhanden sind, die auch als Besucherstellplätze für das 
Plangebiet ausreichend sind. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit öffentlicher Stellplätze werden zur 
Kenntnis genommen. 

Die Praxis zeigt jedoch, dass gerade bei Wohngebieten mit verdichteter Bau-
weise oft der öffentliche Straßenraum zum Parken genutzt wird. Daher ist die 
Anordnung von öffentlichen Stellplätzen sinnvoll und notwendig. Die Stell-
plätze im Bereich des Friedhofes stellen keine Alternative für Besucherverkehr 
des Baugebietes darf, da diese für gebietsunkundige Besucher in keinerlei 
räumlichen Zusammenhang stehen und sich auch nicht in unmittelbarer Nähe 
befinden. In der Anliegerinformation am 25.09.2019 wurden von Seiten der 
Bürgerschaft explizit öffentliche Stellplätze gefordert. 

Die Anordnung der Parkplätze ist so gewählt, dass sich keine Einschränkungen 
von Hofzufahrten ergeben. Die Zufahrten für Haus Torkelhalden 2, 4 und 6 
werden wieder befahrbar (in Asphalt oder Betonpflaster o.ä.) hergestellt. Die 
bisher als öffentliche Grünfläche als Pufferzone festgesetzte kleine Grünfläche 
im Bereich der Zufahrten zu Haus Torkelhalden 2 und 4 wird fortführend als 
Begleitgrün festgesetzt. In der zugehörigen Festsetzung wird zudem aufgenom-
men, dass Zufahrten, wo erforderlich, für die Häuser Torkelhalden 2, 4 und 6 
zulässig sind. 

Zudem entfallen die zwei bislang entlang des nordwestlichen Baugrundstücks 
Nr. 6 (neu: Nr. 12) festgesetzten öffentlichen Stellplätze, da diese auf Grund 
der zukünftigen Verringerung der Straßenbreite auf 5,80 m zu einer ungünsti-
gen Verschmälerung führen würden.  
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2.2.2  Bürger 2  

Stellungnahme vom 
05.07.2020: 

Es schreiben ihnen drei Anlieger der Torkelhalden, die von den ge-
planten Maßnahmen direkt betroffen sind. 

Anlässlich der aktuellen öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes 
Torkelhalden nehmen wir wie folgt Stellung: 

Der Querschnitt der Torkelhalden wird mit "eine(r) Verbreiterung des 
Regelquerschnittes auf 6,3m festgesetzt". Die Maßnahme ist in den 
Abschnitten 7.2.10.5 und 7.2.10.6 ist mit dem Begegnungsfall von 
PKW und LKW bei "verminderter Geschwindigkeit" begründet. 

Diese Breite erscheint für eine kurze Erschließungsstraße ohne Durch-
gangsverkehr deutlich überdimensioniert. 

Unter der dem Gesichtspunkt, dass die zuleitende Straße, der Hoch-
kreuzweg, in beide Richtungen mit 4,2 m (südlich) und ca. 4,6 m 
(nördlich) erheblich schmaler ist, ist die Planung der Torkelhalden 
nicht vermittelbar. Selbst die Brücke des Hochkreuzweges über die 
K7742 (direkt an der Einmündung der Torkelhalden gelegen) bleibt 
mit einer Fahrbahnbreite von ca. 5,2 m unter dem geplanten Stra-
ßenquerschnitt der Torkelhalden. 

Der Gesichtspunkt der Leichtigkeit des Verkehres ist in der Lage der 
Torkelhalden unangebracht. Vielmehr muss eine reine Wohnstraße 
wie diese verkehrsberuhigt angelegt sein. Das ist nicht vereinbar mit 
ungehindertem Begegnungsverkehr durch eine Verbreiterung des Re-
gelquerschnittes. 

Wir widersprechen deshalb der Notwendigkeit des geplanten Straßen-
querschnittes von 6,3 m und fordern eine angemessene Verringerung 
der geplanten Straßenbreite. 

Abwägung/Beschluss:  

Ausführungen Ingenieurbüro Schwörer: 

"Nach RASt 06, Bild 17 (siehe Ausschnitt unten) ist für den Begegnungsfall 
LKW(Müllfahrzeug) / PKW ein Verkehrsraum von 5,55 m vorgesehen. 

Hinzu kommt noch ein seitlicher Sicherheitsraum Raum von je 0,50 m. Dieser 
Sicherheitsraum ist insbesondere bei einer Grenzbebauung mit Einfriedungen 
(Zäune, Hecken) oft nicht gegeben.  

Die seitliche Aufweitung der Lichtraumprofile von jeweils 0,50 m ist daher bis-
her in den Straßenraum integriert. 

Demzufolge ist die gewählte lichte Straßenbreite mit 6,00 m für die "Sack-
gasse" realistisch. 

Bei der relativ langen Stichstraße (keine durchgehende Straße) ist insbeson-
dere der Begegnungsverkehr mit größeren Fahrzeugen, z. Bsp. Müllfahrzeug o-
der Wohnmobilen zu beachten. 

Eine Breite zwischen den Borden von 5,55 m, besser 5,75 m betrachten wir für 
den vorliegenden Fall als Mindestmaß. 

Die geringe Verkehrsmenge ist allein kein Kriterium für eine schmälere Straße. 

Eine Straßenbreite mit nur 4,50 m ist daher für den maßgebenden Begeg-
nungsfall nicht praxisgerecht: 
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Gerade bei Stichstraßen ist ein Begegnungsverkehr wichtig! 

Im Bebauungsplan sind entlang der künftigen Bauplätze 50 cm Abstand zur 
öffentlichen Verkehrsfläche textlich festgelegt, sodass dieser Sicherheitsraum 
im öffentlichen Straßenbereich nicht mehr berücksichtigt werden muss. 

Deshalb kann die ursprüngliche Auslegung auf 6,00 m lichte Fahrbahnbreite 
um 50 cm auf 5,50 m verringert werden. Dies wird im Entwurf entsprechend 
eingearbeitet (Gesamtbreite inkl. Randeinfassung 5,80 m)." 

 

Die Bedenken der Bürger können jedoch dahingehend nachvollzogen werden, 
dass es sich bei der geplanten Straße um eine reine Anliegerstraße ohne 
Durchgangsverkehr handelt. Darüber hinaus hat der Ortschafts- bzw. Gemein-
derat die Bedenken hinsichtlich der Höhe der Erschließungskosten und u.a. 
dem Verlust von Wohnbauflächen, v.a. in Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit geprüft. Da gemäß Bebauungsplan Einfriedungen um 
0,50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche abgerückt sein müssen, wodurch 
der o.a. seitliche Sicherheitsraum von je 0,50 m gewährleistet ist, wird die 
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Straßenbreite fortführend um 0,50 m auf 5,80 m verringert. Eine darüber hin-
aus gehende Verschmälerung der Verkehrsfläche wird auf Grund der o.g. Aus-
führungen als nicht sinnvoll erachtet. 

    

2.2.3  Bürger 3  

Stellungnahme vom 
15.07.2020: 

Zusätzlich zu unserer Stellungnahme bzgl. des Bebauungsplans "Tor-
kelhalden", welche Rechtsanwalt xxxxx xxxxx in unserem Auftrag er-
stellt und am 26.06.2020 per Arriva sowie am 13.07.2020 per Fax 
an die Stadtverwaltung Markdorf gesandt hat, wenden wir uns heute 
in einem wohlüberlegten offenen Brief an Sie. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie als gewählte Vertreter der Verwal-
tung und der Bürgerschaft auf uns zukommen. Eine Möglichkeit wäre 
ein Treffen, bei dem eine echte Beteiligung mit Austausch der Interes-
sen vorgesehen ist, nicht nur die Information in einer Richtung. 

Anbei also ein kurzes Schreiben, in dem wir unser Anliegen skizzieren 
sowie unsere Zusammenfassung des anwaltlichen Schreibens 

Abwägung/Beschluss:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Beteiligungsform entspricht den rechtlichen Vorgaben des Baugesetzbuches 
(BauGB). Obwohl auf eine frühzeitige Beteiligung im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13b i.V. mit § 13a BauGB verzichtet werden kann, wurde am 
25.09.2019 eine Anliegerinformation mit gegenseitigem Austausch durchge-
führt. Die Aussage, dass "Informationen nur eine Richtung" erfolgen kann da-
her absolut nicht nachvollzogen werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  Zusammenfassung der Stellungnahme Bebauungsplan Torkelhalden 
vom 15.07.2020 

Beschluss zur Durchführung und Errichtung der Öffentlichkeit, Behör-
den und Träger öffentlicher Belange 

Hier: Geltendmachung von Anregungen 

Folgende Anregungen werden zum Bebauungsplanverfahren vorge-
bracht. 

1. Regelquerschnitt Straße 

Abwägung/Beschluss:   

Ausführungen Ingenieurbüro Schwörer: 

"Nach RASt 06, Bild 17 (siehe Ausschnitt unten) ist für den Begegnungsfall 
LKW(Müllfahrzeug) / PKW ein Verkehrsraum von 5,55 m vorgesehen. 

Hinzu kommt noch ein seitlicher Sicherheitsraum Raum von je 0,50 m. Dieser 
Sicherheitsraum ist insbesondere bei einer Grenzbebauung mit Einfriedungen 
(Zäune, Hecken) oft nicht gegeben.  

Die seitliche Aufweitung der Lichtraumprofile von jeweils 0,50 m ist daher bis-
her in den Straßenraum integriert. 
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Der Regelquerschnitt für die auszubauende Torkelhalden mit 6,3 Me-
tern ist überdimensioniert. Es handelt sich bei der Torkelhalden um 
eine Anliegerstraße, die keinen Durchgangsverkehr aufnimmt, son-
dern die am Ende mit einer Wendeplatte versehen sein soll. Von da-
her ist die Festsetzung als Verkehrsfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB Nr. 6 und Nr. 6.1 PlanZV völlig überdimensioniert. 

Es ist aufgrund der Zweckbestimmung der Straße als reine Anlieger-
straße die Festsetzung einer Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbe-
stimmung als öffentlicher Weg/Anliegerstraße gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB in Verbindung mit Nr. 6.3 PlanZV ausreichend. 

Für eine Anliegerstraße mit Begegnungsverkehr ist ein Straßenquer-
schnitt von 4,5 Metern auch für die Anfahrbarkeit der Straße durch 
Rettungsfahrzeuge oder Müllfahrzeuge vollständig ausreichend. 

Es besteht im Gegensatz zu der Begründung im Bebauungsplan kei-
nerlei Notwendigkeit für die Anfahrbarkeit mit Rettungsfahrzeugen o-
der mit Müllfahrzeugen, eine überdimensionierte Straßenbreite fest-
zusetzen. 

Bei einem Regelquerschnitt von 4,5 Metern ist ein Begegnungsver-
kehr und auch ein Befahren mit Einsatzfahrzeugen ohne Problem 
möglich. 

Die Torkelhalden besteht derzeit aus 8 Häusern und wird künftig 12 
weitere Häuser, die maximal 2 Wohneinheiten aufnehmen können, 
erschließen. Die Ausweisung einer Straße mit einem Regelquerschnitt 
von 6,3 Metern ist von daher für eine reine Erschließungsstraße über-
dimensioniert und beeinträchtigt von daher die Rechte der Anlieger. 

Demzufolge ist die gewählte lichte Straßenbreite mit 6,00 m für die "Sack-
gasse" realistisch. 

Bei der relativ langen Stichstraße (keine durchgehende Straße) ist insbeson-
dere der Begegnungsverkehr mit größeren Fahrzeugen, z. Bsp. Müllfahrzeug o-
der Wohnmobilen zu beachten. 

Eine Breite zwischen den Borden von 5,55 m, besser 5,75 m betrachten wir für 
den vorliegenden Fall als Mindestmaß. 

Die geringe Verkehrsmenge ist allein kein Kriterium für eine schmälere Straße. 

Eine Straßenbreite mit nur 4,50 m ist daher für den maßgebenden Begeg-
nungsfall nicht praxisgerecht: 

 

Gerade bei Stichstraßen ist ein Begegnungsverkehr wichtig! 

Im Bebauungsplan sind entlang der künftigen Bauplätze 50 cm Abstand zur 
öffentlichen Verkehrsfläche textlich festgelegt, sodass dieser Sicherheitsraum 
im öffentlichen Straßenbereich nicht mehr berücksichtigt werden muss. 

Deshalb kann die ursprüngliche Auslegung auf 6,00 m lichte Fahrbahnbreite 
um 50 cm auf 5,50 m verringert werden. Dies wird im Entwurf entsprechend 
eingearbeitet (Gesamtbreite inkl. Randeinfassung 5,80 m)." 
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Indem Anlieger bei einem größeren Straßenquerschnitt auch höhere 
Erschließungskosten zu tragen haben, sind durch die überdimensio-
nierte Straßenplanung die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
des Übermaßverbotes nicht eingehalten. 

Daneben verletzt der Bebauungsplan mit Straßenplanung auch den 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, in dem zu Gunsten des Straßenbaus 
auf Wohnbauflächen / private Grünflächen verzichtet wird und 
darüberhinausgehend der Gemeinde der Stadt Markdorf durch gerin-
gere verkaufbare Bauflächen ein Einnahmeverlust entsteht. 

Die Festsetzung einer Straße mit einem Regelquerschnitt von 6,3 Me-
tern widerspricht dem Gebietscharakter, da es sich bei dem Ortsteil 
Riedheim um einen ländlichen Ortsteil der Stadt Markdorf handelt. 
Die Erschließung dieses Gebietes mit einem Regelquerschnitt von 6,3 
Metern entspricht nicht dem Gebietscharakter. 

 

Die Bedenken der Bürger können jedoch dahingehend nachvollzogen werden, 
dass es sich bei der geplanten Straße um eine reine Anliegerstraße ohne 
Durchgangsverkehr handelt. Darüber hinaus hat der Ortschafts- bzw. Gemein-
derat die Bedenken hinsichtlich der Höhe der Erschließungskosten und u.a. 
dem Verlust von Wohnbauflächen, v.a. in Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit geprüft. Da gemäß Bebauungsplan Einfriedungen um 
0,50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche abgerückt sein müssen, wodurch 
der o.a. seitliche Sicherheitsraum von je 0,50 m gewährleistet ist, wird die 
Straßenbreite fortführend um 0,50 m auf 5,80 m verringert. Eine darüber hin-
aus gehende Verschmälerung der Verkehrsfläche wird auf Grund der o.g. Aus-
führungen als nicht sinnvoll erachtet. 

     

  2. Planung eines Wendehammers mit einem Radius von 10 Metern. 

Mit der gleichen Begründung wie vorstehend, wird auch die Festset-
zung des Wendehammers mit einem Radius von 10 Metern als über-
dimensioniert gerügt. 

Die Größenausgestaltung des Wendehammers ist abhängig von der 
Schleppkurve notwendiger Einsatzfahrzeuge. 

Für die ausreichenden 2-achsigen Müllfahrzeuge genügt eine Wende-
anlage von ca. 9 Metern x 15,5 Metern. Da die Straße als Sackgasse 
nicht für weiteren öffentlichen Verkehr, wie Busse, ausgelegt ist, ist 

Abwägung/Beschluss:  

Der Ortschafts- bzw. Gemeinderat hat die Bedenken, wie auch jene zur Stra-
ßenbreite, zur Kenntnis genommen und ausführlich geprüft.  

Ausführungen Ingenieurbüro Schwörer: 

"Der Auslegung der Wendeplatte mit Wenderadius 9 m ist die Schleppkurve ei-
nes Müllfahrzeuges zugrunde gelegt (siehe auch beigefügte Skizze). Ein Rück-
wärtsfahren von Müllfahrzeugen beim Wenden am Ende der Straße ist nicht 
zulässig. 

Die gewählten Abmessungen der Wendeplatte mit 20 m sind daher notwendig, 
um ein Wenden ohne Rangieren zu ermöglichen." 
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die Wendeanlage zu Gunsten des öffentlichen Spielplatzes zu reduzie-
ren. 

Zur weiteren Begründung wird auf die Ziffer 1 des "Regelquerschnitts" 
verwiesen. 

 

Auf Grund der o.a. Ausführungen wird eine Verringerung der Wendeplatte da-
her nicht vorgenommen. Vor allem auch in Hinblick auf den angrenzenden 
Spielplatz legt die Gemeinde einen hohen Wert auf Sicherheit. Ein Wenden 
größerer Fahrzeuge ohne Rangieren und damit ohne erhöhte Gefahrensituatio-
nen ist dem Ortschafts- bzw. Gemeinderat ein großes Anliegen. 

Es erfolgt daher keine Planänderung. 
     

  3. Da es sich bei den zu errichtenden Gebäuden um Gebäude geringer 
Höhe handelt, ist auch aus Sicherheitsfragen eine Auslegung der 
Straßenbreite für größere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr nicht erfor-
derlich.  

Abwägung/Beschluss:  

Nach Rücksprache mit dem Feuerwehrkommandant ist auch bei Gebäuden mit 
geringer Höhe ein Drehleiterfahrzeug erforderlich. In Bezug auf die Straßen-
breite siehe zudem die vorangegangene Abwägung zur vorliegenden Stellung-
nahme. Die Straßenbreite wird demnach fortführend um 0,50 m auf 5,80 m 
verringert. 
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  4. Festsetzung öffentlicher Stellplätze im Bereich der auszubauenden 
Torkelhalden. 

Als reine Anliegerstraße besteht kein Bedarf / keine Notwendigkeit 
zur Festsetzung von öffentlichen Stellplätzen. Die Festsetzung von 
Stellplätzen würde zudem zu einer Beeinträchtigung der Zugänglich-
keit der Grundstücke Torkelhalden 2, 4 und 6 führen, da insbeson-
dere der Bereich der Grundstücke Torkelhalden 2 und 4 lediglich über 
eine öffentliche Grünanlage anfahrbar ist. 

Für die Festsetzung öffentlicher Stellplätze besteht kein Bedarf, da in 
unmittelbarer Umgebung ausreichend Stellplätze im Bereich des 
Friedhofes vorhanden sind, die auch als Besucherstellplätze für das 
Plangebiet ausreichend sind. 

 

Abwägung/Beschluss:  

Die Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit öffentlicher Stellplätze werden zur 
Kenntnis genommen. 

Die Praxis zeigt jedoch, dass gerade bei Wohngebieten mit verdichteter Bau-
weise oft der öffentliche Straßenraum zum Parken genutzt wird. Daher ist die 
Anordnung von öffentlichen Stellplätzen sinnvoll und notwendig. Die Stell-
plätze im Bereich des Friedhofes stellen keine Alternative für Besucherverkehr 
des Baugebietes darf, da diese für gebietsunkundige Besucher in keinerlei 
räumlichen Zusammenhang stehen und sich auch nicht in unmittelbarer Nähe 
befinden. In der Anliegerinformation am 25.09.2019 wurden von Seiten der 
Bürgerschaft explizit öffentliche Stellplätze gefordert. 

Die Anordnung der Parkplätze ist so gewählt, dass sich keine Einschränkungen 
von Hofzufahrten ergeben. Die Zufahrten für Haus Torkelhalden 2, 4 und 6 
werden wieder befahrbar (in Asphalt oder Betonpflaster o.ä.) hergestellt. Die 
bisher als öffentliche Grünfläche als Pufferzone festgesetzte kleine Grünfläche 
im Bereich der Zufahrten zu Haus Torkelhalden 2 und 4 wird fortführend als 
Begleitgrün festgesetzt. In der zugehörigen Festsetzung wird zudem aufgenom-
men, dass Zufahrten, wo erforderlich, für die Häuser Torkelhalden 2, 4 und 6 
zulässig sind. 

Zudem entfallen die zwei bislang entlang des nordwestlichen Baugrundstücks 
Nr. 6 (neu: Nr. 12) festgesetzten öffentlichen Stellplätze, da diese auf Grund 
der zukünftigen Verringerung der Straßenbreite auf 5,80 m zu einer ungünsti-
gen Verschmälerung führen würden. 
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  Stellungnahme per E-Mail vom 14.07.2020 an Herrn Bürgermeister 
Riedmann, die Mitglieder des Ortschaftsrat Riedheim sowie des Ge-
meinderats der Stadt Markdorf: 

Seit September 1991 wohnen wir unter der Adresse xxxxx. In den ver-
gangenen 2-3 Jahren zeichnete sich eine Konkretisierung der Pläne 
der Wohnbebauung ab. Außer "25.09.2019 Vorstellung und Bespre-
chung des Vorhabens mit den Anliegern", an der nahezu aus allen 
Torkelhalden-Häusern Anlieger teilnahmen, Fragen stellten und ihre 
Einwände vorbrachten, fand keinerlei Beteiligung der Anlieger statt. 
Nach den jüngsten städtebaulichen Erfahrungen und Vorgehenswei-
sen sowohl in Markdorf als auch in anderen Gemeinden dürfte be-
kannt sein, dass dieses Prozedere zwar ordnungsgemäß sein mag, je-
doch nicht mehr zeitgemäß ist. Die öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanes mit Möglichkeit zur Stellungnahme von 22.6. bis 
22.7.2020 reicht u. E. nicht aus, um eine wirklich zufriedenstellende 
Bürgerbeteiligung zu ermöglichen. 

Bitte vermeiden Sie Argumente mit dem Tenor "jetzt ist es zu spät, 
wir haben schon so viel Arbeit hineingesteckt. Da wirken Men-
schen/Behörden mit, die sich auskennen." Im Gegenteil: genau jetzt 
ist der einzige Zeitpunkt, sich mit uns Anwohnern abzusprechen und 
unsere Anliegen und Argumente ernst zu nehmen. 

Abwägung/Beschluss:  

Der Ortschafts- bzw. Gemeinderat weist die Anschuldigungen einer zu geringen 
Bürgerbeteiligung zurück. Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es 
sich um ein Verfahren nach § 13b BauGB i.V.m. § 13a BauGB. Durch den auf-
geführten Termin am 25.09.2019 sowie die öffentliche Auslegung der Planung 
mit Gelegenheit der Stellungnahme wurde den Bürgern ausreichend und ge-
mäß den gesetzlichen Vorgaben hinreichend, und durch die Anliegerinforma-
tion sogar mehr als im BauGB vorgeschrieben, Möglichkeit zur Beteiligung ge-
geben. 

Der Ortschafts- bzw. der Gemeinderat befassen sich im Rahmen der vorliegen-
den Abwägung eingehend mit den Bedenken, Anliegen und Argumenten der 
Bürger. Diese werden im Rahmen der öffentlichen Sitzungen behandelt. 

Das eine zu geringe Bürgerbeteiligung stattfindet und sich die Räte zu wenig 
mit den Bedenken der Bürger auseinandersetzen, kann demnach nicht nach-
vollzogen werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  Ortsvorsteher Bernd Brielmayer deutete in der OR-Sitzung am 
18.05.2020 an, dass auch die OR nicht mit der Entscheidung für die 
Art der Bebauung einverstanden sind. Der Ortschaftsrat hätte eine an-
dere Bebauung bevorzugt. Zitat Ortsvorsteher Bernd Brielmayer: "So 
eine Kettenhaussiedlung gibt's im ganzen Stadtgebiet nicht. Das 

Abwägung/Beschluss:  

Der Ortschafts- und der Gemeinderat haben sich eingehend mit den möglichen 
Planungen zum Baugebiet auseinandergesetzt. Allein im Zuge der städtebauli-
chen Entwurfsplanung wurden 6 Alternativen (teilweise mit Unteralternativen) 
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müssen wir halt ausprobieren, da kannst nichts machen." Dies klingt 
- mit Verlaub - nicht nach einem modernen Demokratieverständnis, 
bei dem die Interessen der direkt Betroffenen in ausreichendem Maße 
Gehör, Geltung und Berücksichtigung erfahren. Die Anwohner der Tor-
kelhalden sind beileibe keine homogene Gruppe. Die Meinungen zur 
Bebauung reichen von totaler Ablehnung bis Zustimmung unter Be-
rücksichtigung ökologisch sinnvoller und sich landschaftlich harmo-
nisch einfügender Bauweisen. Dass nun eine städtebauliche Wohn-
zone ausgerechnet hier, am äußersten Ende Markdorfs irgendwelche 
Vorteile bietet, erschließt sich uns nicht. Wir kennen auch die Alterna-
tivvorschläge nicht. 

erstellt und diskutiert. Dass es sich hierbei um einen Abwägungs- und Abstim-
mungsprozess handelt, der nicht immer einstimmig beschlossen wird, bei dem 
jedoch die Mehrheit entscheidet, ist Teil des modernen Demokratieverständnis-
ses. Der Ortschaftsrat hat sich per Abstimmung für eine Empfehlung zur Umset-
zung von Kettenhäusern entschieden. Dieser Empfehlung lag dann der Be-
schluss des Gemeinderates zu Grunde. 

Dass auch die Meinung der Bürger zum neuen Baugebiet auseinandergehen, 
ist daher ebenfalls verständlich. Die Räte halten jedoch auf Grund des vorange-
gangenen eingehenden Abwägungs- und Planungsprozesses an der geplanten 
Umsetzung des Baugebietes mit Kettenhäusern fest. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  Die Planung, die Torkelhalden auf eine Breite von 6,30 m auszu-
bauen und daran entlang mehrere öffentliche Parkplätze vorzusehen 
sowie einen großen Wendeplatz zu bauen, entspricht nicht unseren 
Wünschen und Bedürfnissen. Ein sog. Spielplatz dürfte völlig über-
flüssig sein, da alle Anlieger ausreichend eigene Gärten haben. Unser 
Vorschlag wäre, die Straße als verkehrsberuhigte Zone nur für Anlie-
gerverkehr frei zu geben und den Ausbau nicht zu sehr auf das Befah-
ren durch Autos auszulegen, sondern am Friedhof, wo ausreichend öf-
fentliche Parkplätze zur Verfügung stehen, eine Bushaltestelle einzu-
richten, so dass auch eine ordentliche ÖPNV-Anbindung möglich ist. 
Wir nutzen diesbezüglich unsere rechtliche Möglichkeit einer Stel-
lungnahme über Rechtsanwalt xxxxx. Darüber hinaus wünschen wir 
uns als direkt von den landschaftlichen und finanziellen Auswirkun-
gen Betroffene eine stärkere Einbeziehung in die Planung. 

Abwägung/Beschluss:  

Ausführungen Ingenieurbüro Schwörer: 

"Nach RASt 06, Bild 17 (siehe Ausschnitt unten) ist für den Begegnungsfall 
LKW(Müllfahrzeug) / PKW ein Verkehrsraum von 5,55 m vorgesehen. 

Hinzu kommt noch ein seitlicher Sicherheitsraum Raum von je 0,50 m. Dieser 
Sicherheitsraum ist insbesondere bei einer Grenzbebauung mit Einfriedungen 
(Zäune, Hecken) oft nicht gegeben.  

Die seitliche Aufweitung der Lichtraumprofile von jeweils 0,50 m ist daher bis-
her in den Straßenraum integriert. 

Demzufolge ist die gewählte lichte Straßenbreite mit 6,00 m für die "Sack-
gasse" realistisch. 
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Bei der relativ langen Stichstraße (keine durchgehende Straße) ist insbeson-
dere der Begegnungsverkehr mit größeren Fahrzeugen, z. Bsp. Müllfahrzeug o-
der Wohnmobilen zu beachten. 

Eine Breite zwischen den Borden von 5,55 m, besser 5,75 m betrachten wir für 
den vorliegenden Fall als Mindestmaß. 

Die geringe Verkehrsmenge ist allein kein Kriterium für eine schmälere Straße. 

Eine Straßenbreite mit nur 4,50 m ist daher für den maßgebenden Begeg-
nungsfall nicht praxisgerecht: 

 

Gerade bei Stichstraßen ist ein Begegnungsverkehr wichtig! 

Im Bebauungsplan sind entlang der künftigen Bauplätze 50 cm Abstand zur 
öffentlichen Verkehrsfläche textlich festgelegt, sodass dieser Sicherheitsraum 
im öffentlichen Straßenbereich nicht mehr berücksichtigt werden muss. 

Deshalb kann die ursprüngliche Auslegung auf 6,00 m lichte Fahrbahnbreite 
um 50 cm auf 5,50 m verringert werden. Dies wird im Entwurf entsprechend 
eingearbeitet (Gesamtbreite inkl. Randeinfassung 5,80 m)." 
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Die Bedenken der Bürger können jedoch dahingehend nachvollzogen werden, 
dass es sich bei der geplanten Straße um eine reine Anliegerstraße ohne 
Durchgangsverkehr handelt. Darüber hinaus hat der Ortschafts- bzw. Gemein-
derat die Bedenken hinsichtlich der Höhe der Erschließungskosten und u.a. 
dem Verlust von Wohnbauflächen, v.a. in Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit geprüft. Da gemäß Bebauungsplan Einfriedungen um 
0,50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche abgerückt sein müssen, wodurch 
der o.a. seitliche Sicherheitsraum von je 0,50 m gewährleistet ist, wird die 
Straßenbreite fortführend um 0,50 m auf 5,80 m verringert. Eine darüber hin-
aus gehende Verschmälerung der Verkehrsfläche wird auf Grund der o.g. Aus-
führungen als nicht sinnvoll erachtet. 

Auch die Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit öffentlicher Stellplätze wer-
den zur Kenntnis genommen. 

Die Praxis zeigt jedoch, dass gerade bei Wohngebieten mit verdichteter Bau-
weise oft der öffentliche Straßenraum zum Parken genutzt wird. Daher ist die 
Anordnung von öffentlichen Stellplätzen sinnvoll und notwendig. Die Stell-
plätze im Bereich des Friedhofes stellen keine Alternative für Besucherverkehr 
des Baugebietes darf, da diese für gebietsunkundige Besucher in keinerlei 
räumlichen Zusammenhang stehen und sich auch nicht in unmittelbarer Nähe 
befinden. In der Anliegerinformation am 25.09.2019 wurden von Seiten der 
Bürgerschaft explizit öffentliche Stellplätze gefordert. 

Zudem entfallen die zwei bislang entlang des nordwestlichen Baugrundstücks 
Nr. 6 (neu: Nr. 12) festgesetzten öffentlichen Stellplätze, da diese auf Grund 
der zukünftigen Verringerung der Straßenbreite auf 5,80 m zu einer ungünsti-
gen Verschmälerung führen würden. 

     



Stadt Markdorf    Bebauungsplan "Torkelhalden" und die örtlichen Bauvorschriften    Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 24.04.2020    Seite 36 von 64 Seiten 

2.2.4  Bürger 4 

Stellungnahme vom 
20.07.2020: 

Gegen den im Amtsblatt vom 12.06.2020 bekannt gemachten Be-
bauungsplan "Torkelhalden" möchten wir als Eigentümer des Grund-
stücks xxxxx folgende Bedenken als Einwände vorbringen: 

1. Aufgrund der Kleinräumlichkeit des Baugebiets und des dörflichen 
Charakters des Ortes sehen wir, entgegen der Begründung im Textteil 
zum Bebauungsplan, sehr wohl eine Fehlentwicklung durch die Ge-
bäudegröße (Haustyp 3) auf dem Grundstück Nummer 6. Unklar ist 
uns auch, wie und wann der Haustyp 3 mit dem jetzigen Baufenster 
in die Planunterlagen kam. Wir sind uns nicht sicher, ob hier- min-
destens im Rahmen des Ortschaftsrats - über die aktuellen Planunter-
lagen abgestimmt wurde. 

Im Einzelnen wie folgt: 

Da sich der Haustyp 3 nicht in die Umgebung einfügt, ist dieser Typ 
zu groß für das Grundstück Nummer 6. Die festgesetzten Wand- und 
Firsthöhen wirken, auf Grund der kompletten Hanglage, erheblich hö-
her, auch wenn diese den anderen Gebäuden (Typ 1 und 2) entspre-
chen. 

Dadurch, dass Balkone und Überdachung bis maximal 2,50 m über 
die Baugrenze ragen dürfen, wird es beim Grundstück Nummer 6 
dazu führen, dass durch diese untergeordneten Bauteile das Gebäude 
bis annähernd an die Straße heranreichen und damit noch massiver 
wirken wird. 

Das Gebäude sticht im gesamten Wohngebiet derart heraus, dass 
auch der "Dorf Charakter" erheblich gestört wird. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Bedenken hinsichtlich der Störung des Charakters des Dorfes durch die hin-
zutretende Bebauung werden zur Kenntnis genommen. Es wird jedoch ange-
merkt, dass sowohl die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,30 als auch die 
zulässigen Wand- und Firsthöhen mit der Entstehung moderater, nicht über-
mäßig massiver Baukörper und der bereits entlang des "Hochkreuzweg" beste-
henden Bebauung vereinbar sind. Die hier bestehenden Gebäudekörper sind 
sowohl von der Grundfläche als auch den Wand- und Firsthöhen her, nicht, wie 
aufgeführt, als erheblich kleiner anzusehen. In einem, wie hier festgesetzten 
allgemeinen Wohngebiet ist gesetzlich sogar eine Grundflächenzahl von 0,40 
möglich.  

Dass die hinzutretende Bebauung auf Grund der topografischen Situation mehr 
in Erscheinung treten wird als die talseitig des "Hochkreuzweg" liegenden Be-
bauung, ist dem Ortschafts- bzw. Gemeinderat bewusst. Letzterer möchte je-
doch darauf hinweisen, dass auch das Wohngebäude auf dem Grundstück mit 
der Fl.-Nr. 1657/1 (Hochkreuzweg 6) in den Monaten, in denen keine Eingrü-
nung durch Belaubung der bestehenden Bäume besteht, höhenexponiert über 
dem Rest der Bebauung entlang des "Hochkreuzweg" in Erscheinung tritt.  

Auf Grund der festgesetzten Baugrenze, welche den Baukörper in einem festge-
legten Bereich auf dem Grundstück situiert, wird diese nun auch in einem sol-
chen Maß vom "Hochkreuzweg" abgerückt, dass die Entstehung einer 
"Schlucht"-Situation nicht gesehen wird. Auch auf Grund der nordöstlichen 
Lage in Bezug auf die bestehende Bebauung und dem täglichen Sonnenverlauf 
können zudem keine maßgeblichen Einschränkungen in Bezug auf die Belich-
tungs- und Besonnungssituation für den Bestand gesehen werden. 
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Beim Blick auf Riedheim aus der näheren Umgebung wird das hohe 
Gebäude auf dem ohnehin exponierten Grundstück Nummer 6 ohne 
Hanglage immer als störend zu empfinden sein. 

Auch innerorts stellt die Wirkung des Gebäudes auf dem Grundstück 
Nummer 6 aufgrund der festgesetzten Höhen eine erhebliche Beein-
trächtigung dar. 

Zusätzlich wird der Charakter des Hochkreuzweges im Bereich des 
Grundstücks Nummer 6 aus Sicht der Anlieger verändert. Der Hoch-
kreuzweg wird in diesem Bereich als "Schlucht" empfunden und der 
bisher dörfliche, offene Charakter wird in diesem Bereich verloren ge-
hen. Im Textteil des Entwurfs wird genau dieser "offene Charakter" 
des Baugebiets mehrfach erwähnt und ausdrücklich gewünscht. 

In diesem Zusammenhang muss auch die Abrundungssatzung vom 
18 Januar 1994 erwähnt werden, welche eigentlich ihre logische 
Fortsetzung in Grundstücks Nummer 6 finden sollte. Dies würde er-
heblich zur Vermeidung der Höhenproblematik und der damit einher-
gehenden Fehlentwicklung beitragen, da hier die Wandhöhen berg-
seitig und talseitig unterschiedlich festgesetzt sind. 

Eine Festsetzung des Gebäudes auf dem Grundstück Nummer 6 als 
Typ 1 oder 2, mit verringerter Wandhöhe, so dass ein Kniestock vor-
geschrieben wird, würde die Problematik sicherlich ebenso mildern 
wie eine Verschiebung des Baufensters weg von der Grundstücks-
grenze des Hochkreuzwegs. 

Bezugnehmend auf die Abrundungssatzung ist anzuführen, dass die darin ent-
haltenen Festsetzungen zwischen Vollgeschossen sowie Wandhöhen bei ebenen 
und bei hangigen Grundstücken unterscheiden. Auf Grund der Geländesituation 
im geplanten Baugrundstück Nr. 6 (neu: Nr. 12) in Verbindung mit der südlich 
angrenzenden Bestandsbebauung und der vorgesehenen Höhenlage der neuen 
Erschließungsstraße ist der hinzutretenden Baukörper jedoch nicht in den Hang 
integrierbar, sondern muss auf das eingeebnete Gelände aufgesetzt werden 
(vgl. hierzu auch die angefertigten Geländeschnitte B-E). Die Einschränkung 
der Wandhöhe auf die in der Abrundungssatzung bergseitig vorgesehenen 
3,50 m für das geplante Baugrundstück Nr. 6 (neu: Nr. 12) zu übernehmen, 
sind daher nicht angemessen, vielmehr wird der in der Abrundungssatzung vor-
gesehene Wert von 6,50 m bei 2-geschossiger Bebauung übernommen. 

Zudem wurden Schnitte zur Darstellung sowohl der möglichen Geländesituation 
zwischen dem geplanten Baugrundstück Nr. 6 (neu: Nr. 12) als auch dem un-
mittelbar westlich und südlich angrenzenden Bestand angefertigt. Daraus ist 
ersichtlich, dass nach Westen durchaus mit einem Höhenversatz zwischen Be-
stand und Neubau zu rechnen ist. Dies ist jedoch auch bedingt durch die Ge-
ländesituation. Bedenkt man darüber hinaus, dass im Zuge von Neuplanungen 
dem schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie einem erhöhten Dämm-
aufwand und damit einhergehenden höheren Wand- und Firsthöhen Rechnung 
getragen werden muss, sind die Gesamthöhenunterschiede als angemessen zu 
betrachten. Der Ortschafts- und Gemeinderat sieht daher die festgesetzten Hö-
hen als verträglich an. 

Auf Grund der o.g. Ausführungen von einer Verringerung der Grundflächenzahl 
sowie der Wand- und Firsthöhen abgesehen. Das Baufenster wird nach Osten 
verschoben. 
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  2. Die Verkehrssituation während der Bauphase als auch nach dem 
Bau führt zu erheblichen Problemen im Baugebiet. Im Textteil des 
Bebauungsplans wird hier nur ausgeführt, dass über die Straße Tor-
kelhalden und über den Hochkreuzweg ausreichend an das Verkehrs-
netz angebunden wird. Leider erfolgt eine weitere Begründung für 
diese Schlussfolgerung im Textteil des Bebauungsplans nicht. Aus un-
serer Sicht bestehen jedoch erhebliche Bedenken in Bezug auf die 
Verkehrsanbindung des Baugebiets. 

Im Einzelnen wie folgt: 

Während der Erschließung sowie Bauphase ist eine Zufahrt mit Bau-
maschinen vom Norden her über die Brücke auf dem Hochkreuzweg 
mehr als problematisch, da die Brücke für den Verkehr mit schweren 
Fahrzeugen nicht geeignet ist und erhebliche Schäden zu befürchten 
sind. Eine Anfahrt des Baugebiets vom Süden über den Hochkreuz-
weg mit Baumaschinen ist ohne die erhebliche Nutzung und sicher-
lich damit einhergehenden Schäden der anliegenden Grundstücke 
nicht möglich. Auf dem gesamten Hochkreuzweg ist ein Gegenverkehr 
bereits jetzt nicht möglich. 

Bereits heute kommen PKWs nur durch Nutzung anliegender Grund-
stücke aneinander vorbei. Die Erschließung während der Bauphase ist 
damit nicht gesichert. 

Aufgrund der beengten Verhältnisse im Hochkreuzweg müssen auch 
nach der Bauphase Grundstücke der Anlieger überfahren werden. Die 
Erschließung ist daher sowohl während der Bauphase, als auch nach 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Baustellenzufahrt wird in der Ausschreibung so festgelegt, dass die Fahr-
zeuge über "Bergheim" und die auf 30 Tonnen zugelassene Brücke über die 
"Riedheimer Straße" (K 7742) erfolgen muss. Somit ist innerorts durch die 
Baumaßnahmen mit keinem Baustellenverkehr zu rechnen. Die Befürchtungen 
hinsichtlich der beengten Verhältnisse des "Hochkreuzweg" und möglicher 
Schäden an Gebäuden können demnach ausgeräumt werden. 

Dass im Baugebiet während der Bauphase ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 
durch Baufahrzeuge stattfinden wird, ist der Natur der Sache geschuldet und 
auch bei anderen Baugebieten, bei denen Straßen- und Hausbaumaßnahmen 
erfolgen, der Fall. Das während einer Bauphase auftretende erhöhte Verkehrs-
aufkommen ist jedoch unumgänglich. Auf Grund der Lage des Baugebietes und 
der Führung des Bauverkehrs über die nördliche, o.a. Variante wird jedoch da-
rauf geachtet, die Auswirkungen und Einschränkungen, v.a. für die innerörtli-
chen Bereiche des Ortsteils maximal zu beschränken.  

Die Ausführungen, dass eine Erschließung des Baugebietes von Süden her auch 
nach der Bauphase nicht ordnungsgemäß möglich ist, können nicht nachvoll-
zogen werden. Der "Hochkreuzweg" ist mit einer Breite von 4,00 m für den Be-
gegnungsfall zweier Pkw bei verlangsamter Geschwindigkeit ausreichend aus-
gelegt. Die Behauptung, dass beim Passieren von zwei Fahrzeugen auch nach 
der Bauphase Grundstücke der Anlieger überfahren werden müssen, ist daher 
nicht nachvollziehbar. Unter Einhaltung einer angemessenen Geschwindigkeit 
ist ein Passieren ohne Nutzung anliegender Grundstücke auf Grund der o.a. 
Breite des "Hochkreuzweg" durchaus möglich. 
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der Bauphase nicht ohne erhebliche Beeinträchtigung der Anlieger 
des Baugebiets gegeben. 

Auch die Parksituation auf Grundstück Nummer 6 wird zu erheblichen 
Problemen führen. Bei einer Festsetzung als Haustyp 3 müssen sechs 
Stellplätze eingerichtet werden. Vor einer Tiefgaragenzufahrt zum 
Grundstück Nummer 6 kann sicherlich nicht geparkt werden, da der 
Hochkreuzweg - wie bereits ausgeführt - viel zu eng ist und das Ge-
bäude ohnehin zu nah an der Straße gebaut werden muss. Das 
Grundstück ist darüber hinaus nicht geeignet die erforderliche Anzahl 
von Stellplätzen bereitzustellen. Es muss daher damit gerechnet wer-
den, dass im Umfeld geparkt wird, was wiederum zu erheblichen Be-
einträchtigungen der Anlieger führen wird. 

Wir bitten Sie höflichst, vorgenannte Einwände im Bebauungsplan zu 
berücksichtigen und den Bebauungsplan bzw. dessen Festsetzungen 
entsprechend zu ändern, bzw. zu ergänzen. 

Die verkehrstechnisch sichere und wirtschaftlich sinnvolle Erschließung des ge-
planten Baugrundstücks Nr. 6 (neu: Nr. 12) sowie die Umsetzung der erforder-
lichen Anzahl an Stellplätzen obliegt dem Bauherren. Im Rahmen der Umset-
zung der Bebauung sind die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen ein-
zuhalten, dies gilt auch für die Zahl der Stellplätze. Demnach sind die Befürch-
tungen, dass Beeinträchtigungen der Anlieger durch das Parken im Umfeld 
entstehen, nicht haltbar. 

Es erfolgt keine Planänderung 

     

  Eine weitere Anregung wäre die Fortsetzung der geplanten Lärm-
schutzwand entlang der Raderacher Straße in Richtung Markdorf. 
Dies wäre eine Entlastung von Verkehrslärm für den gesamten Ort. 

 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anregung zur Fortsetzung der geplanten Lärmschutzwand entlang der "Ra-
deracher Straße" in Richtung Markdorf liegt außerhalb des Geltungsbereiches 
der vorliegenden Planung und ist für das vorliegenden Verfahren nicht rele-
vant, wird jedoch zur Kenntnis genommen. Eine Lärmschutzmaßnahme entlang 
der "Raderacher Straße" würde keine nennenswerte Verbesserung für den Ort 
bringen. Es wird davon ausgegangen, dass eine Verlängerung entlang der 
"Riedheimer Straße" gemeint war. Durch die vorgesehene, aktive Lärmschutz-
maßnahme entlang der "Riedheimer Straße" im Bereich des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplanes "Torkelhalden" wird bereits der Großteil des Ortes von 
den Lärmimmissionen der Straße geschützt werden. Da sich der Lärm parallel 
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zur Straße ausbreitet kann davon ausgegangen werden, dass eine Verlänge-
rung nur geringfügige Verbesserungen im Vergleich zur geplanten Lärmschutz-
maßnahme hervorrufen würde. Zudem würde die Lärmschutzmaßnahme durch 
den "Hochkreuzweg" im Westen unterbrochen werden, was die Barrierewirkung 
erheblich mindern würde und der Nutzen kaum gegeben wäre. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
      

  Weiter halten wir für erwähnenswert, dass durch die Bebauungspläne 
"Klosteröschle" und "Oberfischbach-Ost" in kürzester Zeit viel in den 
Charakter der Teilorte Bergheim und Riedheim eingegriffen wurde. 

Wichtig ist uns abschließend klarzustellen, dass wir keineswegs das 
Baugebiet verhindern möchten. Wir möchten jedoch aus unserer Sicht 
offensichtliche Probleme aufgrund der aktuellen Festsetzungen im 
Hinblick auf eine weiterhin angenehme Atmosphäre im Dorf und in 
unserer Nachbarschaft mit oben ausgeführten Bedenken und Einwän-
den verhindern. 

Abwägung/Beschluss:  

Die abschließenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Ort-
schafts- und der Gemeinderat haben sich eingehend mit den Inhalten befasst 
und diese abgewogen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

    

2.2.5  Bürger 5, Bürger 6, Bürger 7 
und Bürger 10  

Stellungnahmen vom 19. und 
20.07.2020: 

Die Stellungnahmen sind 
nicht im Wortlaut komplett 
identisch, jedoch stark ähn-
lich, inhaltlich variieren sie 
untereinander (tlw. wird der 
Belang Wärmepumpen nicht 

Gegen den im Amtsblatt vom 12.06.2020 bekannt gemachten Be-
bauungsplan "Torkelhalden" möchten wir als Eigentümer des Grund-
stücks xxxxx (Flurstück xxxxx) und damit direkte Anlieger, folgende 
Bedenken als Einwände vorbringen: 

1. Entgegen der Begründung im Textteil zum Bebauungsplan sehen 
wir aufgrund der Kleinräumlichkeit des Baugebiets und des dörflichen 
Charakters des Ortes sehr wohl eine Fehlentwicklung aufgrund der zu 
starken Bewohnerdichte und Gebäudegröße durch die Festsetzung ei-
nes Haustyps 3 auf dem Grundstück Nummer 6. Außerdem ist unklar, 
wie und wann der Haustyp 3 mit dem jetzigen Baufenster in die 

Abwägung/Beschluss:  

Die Bedenken, dass der Haustyp 3 auf dem geplanten Baugrundstück Nr. 6 
(neu: Nr. 12) nicht zum dörflichen Charakter des Ortes passt und Fehlentwick-
lungen gesehen werden, können nicht nachvollzogen werden. Geht man bei 
der geplanten Grundstücksgröße von 666 m² und einer GRZ von 0,30 davon 
aus, dass demnach ein Gebäudekörper von knapp 200 m² Grundfläche entste-
hen kann, so ist dies nicht mit einer über die bereits im Ortskern oder entlang 
dem "Hochkreuzweg" übermäßig hinausgehenden Bebauung verbunden. Auch 
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genannt; in der Abwägung ist 
die Stellungnahme mit dem 
meisten Inhalt (Bürger 10) 
genannt; 

Planunterlagen kam. Wir sind uns nicht sicher, ob hier - mindestens 
im Rahmen des Ortschaftsrats - über die aktuellen Planunterlagen 
abgestimmt wurde. 

die bereits bestehenden Gebäude im Ort weisen auf Grund des Zusammen-
hangs von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden größere Grundflächen und auch 
Kubaturen auf. 

Der festgesetzte Wert von 0,30 unterschreitet zudem die im § 17 der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) definierte Obergrenze für Wohngebiete. In einem, 
wie hier festgesetzten allgemeinen Wohngebiet ist gesetzlich sogar eine Grund-
flächenzahl von 0,40 möglich.  

Sowohl der Ortschafts- als auch der Gemeinderat vertreten daher die Ansicht, 
dass das Baugrundstück Nr. 6 (neu: Nr. 12) samt der o.a. zulässigen GRZ 
durchaus mit dem bestehenden baulichen Charakter des Ortsteiles vereinbar 
ist. 

In der Sitzung des Ortschaftsrates am 18.05.2020 sowie in der darauffolgen-
den Sitzung des Gemeinderates am 19.05.2020 wurde der Bebauungsplan in 
der Fassung vom 24.04.2020 behandelt. Dies entspricht den Planunterlagen, 
die auch im Rahmen der öffentlichen Auslegung den Bürgern vorlagen. 

Durch die Wegnahme der zwei öffentlichen Stellplätze wird das Baufenster 
nach Osten verschoben. 

     

  Im Einzelnen wie folgt: 

Der Haustyp 3 ist zu groß für das Grundstück Nummer 6, da er sich 
nicht in die Umgebung einfügt. Die festgesetzten Wand- und Firsthö-
hen entsprechen zwar den anderen Gebäuden, Typ 1 und 2, wirken 
aber erheblich höher auf dem Grundstück Nummer 6, da auf diesem 
Grundstück keine komplette Hanglage besteht und damit eben nicht 
wie auf den übrigen Grundstücken des Hochkreuzwegs ein Teil des 

Abwägung/Beschluss:  

Die Bedenken hinsichtlich der Störung des Charakters des Dorfes durch die hin-
zutretende Bebauung werden zur Kenntnis genommen. Es wird jedoch ange-
merkt, dass sowohl die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,30 als auch die 
zulässigen Wand- und Firsthöhen mit der Entstehung moderater, nicht über-
mäßig massiver Baukörper und der bereits entlang des "Hochkreuzweg" beste-
henden Bebauung vereinbar sind. Die hier bestehenden Gebäudekörper sind 
sowohl von der Grundfläche als auch den Wand- und Firsthöhen her, nicht, wie 
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Gebäudes und dessen Wandhöhe durch den Bau in den Hang „ver-
steckt" wird. Hinzu kommt, dass Balkone und Überdachung bis maxi-
mal 2,50 m über die Baugrenze ragen dürfen, was beim Grundstück 
Nummer 6 dazu führen wird, dass durch diese untergeordneten Bau-
teile das Gebäude faktisch bis annähernd an die Straße heranreichen 
und damit noch massiver wirken wird. 

Das Gebäude sticht damit in voller zulässiger Höhe im gesamten 
Wohngebiet derart heraus, dass auch der Charakter des Dorfes erheb-
lich gestört wird. 

Außerdem hat der Gebäudetyp 3 keine individuelle Wohnflächenbe-
grenzung. Diese wird lediglich durch die GRZ begrenzt, was zur Folge 
hätte, dass hier nahezu 600 qm Wohnfläche entstehen können! 

Beim Blick auf Riedheim aus der näheren Umgebung wird das hohe 
Gebäude auf dem ohnehin exponierten Grundstück Nummer 6 ohne 
Hanglage immer als störend zu empfinden sein. Aus einigen Blick-
richtungen aus der Umgebung wird der bisher schöne Blick auf das 
Dorf, insbesondere auch auf die Hochkreuzkapelle erheblich beein-
trächtigt. 

Auch innerorts stellt die Wirkung des Gebäudes auf dem Grundstück 
Nummer 6 aufgrund der festgesetzten Höhen eine erhebliche Beein-
trächtigung dar. 

Die anliegenden Gebäude sind allesamt erheblich kleiner, wodurch 
die Wirkung des Gebäudes auf dem Grundstück Nummer 6 auch in 
der unmittelbaren Nachbarschaft im Ort schlicht als Fremdkörper und 
als störend empfunden werden muss. Auch werden durch die Lage 

aufgeführt, als erheblich kleiner anzusehen. In einem, wie hier festgesetzten 
allgemeinen Wohngebiet ist gesetzlich sogar eine Grundflächenzahl von 0,40 
möglich.  

Dass die hinzutretende Bebauung auf Grund der topografischen Situation mehr 
in Erscheinung treten wird als die talseitig des "Hochkreuzweg" liegenden Be-
bauung, ist dem Ortschafts- bzw. Gemeinderat bewusst. Letzterer möchte je-
doch darauf hinweisen, dass auch das Wohngebäude auf dem Grundstück mit 
der Fl.-Nr. 1657/1 (Hochkreuzweg 6) in den Monaten, in denen keine Eingrü-
nung durch Belaubung der bestehenden Bäume besteht, höhenexponiert über 
dem Rest der Bebauung entlang des "Hochkreuzweg" in Erscheinung tritt.  

Auf Grund der festgesetzten Baugrenze, welche den Baukörper in einem festge-
legten Bereich auf dem Grundstück situiert, wird diese nun auch in einem sol-
chen Maß vom "Hochkreuzweg" abgerückt, dass die Entstehung einer 
"Schlucht"-Situation nicht gesehen wird. Auch auf Grund der nordöstlichen 
Lage in Bezug auf die bestehende Bebauung und dem täglichen Sonnenverlauf 
können zudem keine maßgeblichen Einschränkungen in Bezug auf die Belich-
tungs- und Besonnungssituation für den Bestand gesehen werden. 

Bezugnehmend auf die Abrundungssatzung ist anzuführen, dass die darin ent-
haltenen Festsetzungen zwischen Vollgeschossen sowie Wandhöhen bei ebenen 
und bei hangigen Grundstücken unterscheiden. Auf Grund der Geländesituation 
im geplanten Baugrundstück Nr. 6 (neu: Nr. 12) in Verbindung mit der südlich 
angrenzenden Bestandsbebauung und der vorgesehenen Höhenlage der neuen 
Erschließungsstraße ist der hinzutretenden Baukörper jedoch nicht in den Hang 
integrierbar, sondern muss auf das eingeebnete Gelände aufgesetzt werden 
(vgl. hierzu auch die angefertigten Geländeschnitte B-E). Die Einschränkung 
der Wandhöhe auf die in der Abrundungssatzung bergseitig vorgesehenen 
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des ohnehin exponierten Grundstücks Nummer 6 und dem darauf er-
laubten Gebäude aufgrund der Gesamthöhe erhebliche Störungen in 
der unmittelbaren Nachbarschaft und bei den Anliegern eintreten. Es 
kommt zu erheblichen Verschattungen bei Anliegern. Auch wird der 
der Charakter des Hochkreuzweges im Bereich des Grundstücks Num-
mer 6 aus Sicht der Anlieger verändert. Der Hochkreuzweg wird in 
diesem Bereich als Schlucht empfunden werden und der bisher dörfli-
che, offene Charakter wird in diesem Bereich verloren gehen. 

Dieser "offene Charakter" des Baugebiets wird ja im Textteil des Ent-
wurfs mehrfach erwähnt und ausdrücklich gewünscht. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Abrundungssatzung vom 18 
Januar 1994 zu erwähnen, welche eigentlich ihre logische Fortset-
zung in Grundstücks Nummer 6 finden sollte. Dies würde erheblich 
zur Vermeidung der Höhenproblematik und der damit einhergehen-
den Fehlentwicklung beitragen, da hier die Wandhöhen bergseitig 
und talseitig unterschiedlich festgesetzt sind. 

Eine Festsetzung des Gebäudes auf dem Grundstück Nummer 6 als 
Typ 1 oder 2, mit verringerter Wandhöhe, so dass ein Kniestock vor-
geschrieben wird, würde die Problematik sicherlich ebenso mildern 
wie eine Verschiebung des Baufensters weg von der Grundstücks-
grenze des Hochkreuzwegs. 

3,50 m für das geplante Baugrundstück Nr. 6 (neu: Nr. 12) zu übernehmen, 
sind daher nicht angemessen, vielmehr wird der in der Abrundungssatzung vor-
gesehene Wert von 6,50 m bei 2-geschossiger Bebauung übernommen. 

Zudem wurden Schnitte zur Darstellung sowohl der möglichen Geländesituation 
zwischen dem geplanten Baugrundstück Nr. 6 (neu: Nr. 12) als auch dem un-
mittelbar westlich und südlich angrenzenden Bestand angefertigt. Daraus ist 
ersichtlich, dass nach Westen durchaus mit einem Höhenversatz zwischen Be-
stand und Neubau zu rechnen ist. Dies ist jedoch auch bedingt durch die Ge-
ländesituation. Bedenkt man darüber hinaus, dass im Zuge von Neuplanungen 
dem schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie einem erhöhten Dämm-
aufwand und damit einhergehenden höheren Wand- und Firsthöhen Rechnung 
getragen werden muss, sind die Gesamthöhenunterschiede als angemessen zu 
betrachten. Der Ortschafts- und Gemeinderat sieht daher die festgesetzten Hö-
hen als verträglich an. 

Auf Grund der o.g. Ausführungen von einer Verringerung der Grundflächenzahl 
sowie der Wand- und Firsthöhen abgesehen. Das Baufenster wird nach Osten 
verschoben. 

/     

  2. Die Verkehrssituation während der Bauphase als auch nach dem 
Bau führt zu erheblichen Problemen im Baugebiet. Im Textteil des 
Bebauungsplans wird hier nur ausgeführt, dass über die Straße Tor-
kelhalden und über den Hochkreuzweg ausreichend an das Verkehrs-

Abwägung/Beschluss:  

Die Baustellenzufahrt wird in der Ausschreibung so festgelegt, dass die Fahr-
zeuge über "Bergheim" und die auf 30 Tonnen zugelassene Brücke über die 
"Riedheimer Straße" (K 7742) erfolgen muss. Somit ist innerorts durch die 
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netz angebunden wird. Eine weitere Begründung für diese Schlussfol-
gerung erfolgt im Textteil des Bebauungsplans leider nicht. Es beste-
hen jedoch erhebliche Bedenken in Bezug auf die Verkehrsanbindung 
des Baugebiets, insbesondere auch bezüglich des Grundstücks Num-
mer 6 mit der Festsetzung Haustyp 3. 

Im Einzelnen wie folgt: 

Während der Bauphase ist eine Erschließung des Baugebiets mit 
Baumaschinen vom Norden her über die Brücke auf dem Hochkreuz-
weg mehr als problematisch, da die Brücke für den Verkehr mit 
schweren Fahrzeugen nicht geeignet ist und erhebliche Schäden zu 
befürchten sind. Eine Anfahrt des Baugebiets vom Süden über den 
Hochkreuzweg ist schlicht mit Baumaschinen ohne die erhebliche 
Nutzung und sicherlich damit einhergehenden Schäden der anliegen-
den Grundstücke nicht möglich. Bereits jetzt ist auf dem gesamten 
Hochkreuzweg ein Gegenverkehr nicht möglich. Normale PKWs kom-
men nur durch Nutzung anliegender Grundstücke aneinander vorbei. 
Die Erschließung während der Bauphase ist damit nicht gesichert. 

Aufgrund der beengten Verhältnisse im Hochkreuzweg ist eine Er-
schließung des Baugebietes vom Süden her auch nach der Bauphase 
wiederum aufgrund der beengten Straßenverhältnisse nicht ord-
nungsgemäß möglich. Beim Passieren von zwei Fahrzeugen müssen 
auch nach der Bauphase Grundstücke der Anlieger überfahren wer-
den. Die Erschließung ist daher sowohl während der Bauphase, als 
auch nach der Bauphase nicht ohne erhebliche Beeinträchtigung der 
Anlieger des Baugebiets gegeben. 

Baumaßnahmen mit keinem Baustellenverkehr zu rechnen. Die Befürchtungen 
hinsichtlich der beengten Verhältnisse des "Hochkreuzweg" und möglicher 
Schäden an Gebäuden können demnach ausgeräumt werden. 

Dass im Baugebiet während der Bauphase ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 
durch Baufahrzeuge stattfinden wird, ist der Natur der Sache geschuldet und 
auch bei anderen Baugebieten, bei denen Straßen- und Hausbaumaßnahmen 
erfolgen, der Fall. Das während einer Bauphase auftretende erhöhte Verkehrs-
aufkommen ist jedoch unumgänglich. Auf Grund der Lage des Baugebietes und 
der Führung des Bauverkehrs über die nördliche, o.a. Variante wird jedoch da-
rauf geachtet, die Auswirkungen und Einschränkungen, v.a. für die innerörtli-
chen Bereiche des Ortsteils maximal zu beschränken.  

Die Ausführungen, dass eine Erschließung des Baugebietes von Süden her auch 
nach der Bauphase nicht ordnungsgemäß möglich ist, können nicht nachvoll-
zogen werden. Der "Hochkreuzweg" ist mit einer Breite von 4,00 m für den Be-
gegnungsfall zweier Pkw bei verlangsamter Geschwindigkeit ausreichend aus-
gelegt. Die Behauptung, dass beim Passieren von zwei Fahrzeugen auch nach 
der Bauphase Grundstücke der Anlieger überfahren werden müssen, ist daher 
nicht nachvollziehbar. Unter Einhaltung einer angemessenen Geschwindigkeit 
ist ein Passieren ohne Nutzung anliegender Grundstücke auf Grund der o.a. 
Breite des "Hochkreuzwege" durchaus möglich. 

Die verkehrstechnisch sichere und wirtschaftlich sinnvolle Erschließung des ge-
planten Baugrundstücks Nr. 6 (neu: Nr. 12) sowie die Umsetzung der erforder-
lichen Anzahl an Stellplätzen obliegt dem Bauherren. Im Rahmen der Umset-
zung der Bebauung sind die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen ein-
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Auch die Parksituation auf Grundstück Nummer 6 wird zu erheblichen 
Problemen führen. Bei einer Festsetzung als Haustyp 3 müssen sechs 
Stellplätze eingerichtet werden. Vor einer Tiefgaragenzufahrt zum 
Grundstück Nummer 6 kann sicherlich nicht geparkt werden, da der 
Hochkreuzweg - wie bereits ausgeführt - viel zu eng ist und das Ge-
bäude ohnehin zu nah an der Straße gebaut werden muss. Auch die 
gesicherte Ausfahrt aus einer möglichen Tiefgarage ist aufgrund der 
Sichtbehinderung durch die Hangsituation nicht möglich. Das Grund-
stück ist darüber hinaus nicht geeignet die erforderliche Anzahl von 
Stellplätzen bereitzustellen. Es muss daher damit gerechnet werden, 
dass im Umfeld geparkt wird, was wiederum zu erheblichen Beein-
trächtigungen der Anlieger führen wird. 

zuhalten, dies gilt auch für die Zahl der Stellplätze. Demnach sind die Befürch-
tungen, dass Beeinträchtigungen der Anlieger durch das Parken im Umfeld 
entstehen, nicht haltbar. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  3. Als unmittelbare Nachbarn werden wir darüber hinaus weiter er-
heblich beeinträchtigt. Aufgrund der Topographie des Grundstücks 
Nummer 6 ist in jedem Fall damit zu rechnen, dass unser Grundstück 
abgegraben wird, wodurch es die erforderliche Stütze verlieren wird. 
Bereits in der Vergangenheit kam es zu Erdrutschen im Bereich des 
Grundstücks Nummer 6 (s. Anlage). 

Abschließend stellen wir anheim, die Festsetzung für das Grundstück 
Nummer 6 abzuändern, wie es im Übrigen auch in sämtlichen voran-
gegangenen Entwürfen vorgesehen war, nämlich nur Haustyp 1 fest-
zusetzen. Um zu vermeiden, dass aufgrund der exponierten Lage des 
Grundstücks mit einem entsprechend hohen Gebäude eine Fehlent-
wicklung wie oben beschrieben erfolgt stellen wir anheim, die Höhe 
des Gebäudes zu beschränken, bzw. einen Kniestock vorzuschreiben. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Bedenken hinsichtlich möglicher Abgrabungen und dem Verlust der erfor-
derlichen Stütze können nachvollzogen werden, sind jedoch unbegründet. Auf 
Grund der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zur "Erdgeschoßfuß-
bodenhöhe" sowie zu "Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern in dem 
Baugebiet" ist ausgeschlossen, dass hinzutretenden Baukörper talseitig oder in 
Bezug zu Nachbargrundstücken zu weit ausgegraben werden und mit mehr Ge-
schossen in Erscheinung treten, als angedacht. Im Rahmen der Abwägung hat 
sich der Ortschafts- und Gemeinderat entschlossen, die Vorschrift zu Abgrabun-
gen darüber hinaus zu ergänzen. Um eine optische 3-Geschossigkeit des ge-
planten Baugrundstück Nr. 6 (neu: Nr. 12) auf der Westseite zum "Hochkreuz-
weg" einzuschränken, soll die Breite der Abgrabung auf 2/3 der Gebäudebreite 
(max. 18 m) beschränkt werden.  
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Die Festsetzungen auf dem Grundstück 6 werden im Textteil durch die 
bessere Vermarktung und durch den Zuschnitt des Grundstücks selbst 
begründet. Wie oben jedoch ausgeführt, ist insbesondere der Zu-
schnitt des Grundstückes Grund für erhebliche Probleme. Eine Ver-
marktung des exponierten Grundstücks Nummer 6 auch als höhenbe-
grenzter Haustyp 1 oder 2 ist sicherlich mindestens genauso gut 
möglich. Der für die Gemeinde zu erzielende Grundstückspreis wird 
sich sicherlich aufgrund des schönen und exponierten Grundstücks 
nicht reduzieren. 

Um der besonderen topographischen Situation – sehr hängiges Gelände – 
darüber hinaus Rechnung zu tragen, sollen im Bereich des geplanten Bau-
grundstücks Nr. 6 (neu: Nr. 12) Stützmauern bis 1,50 m zugelassen werden. 

Zudem wurden Schnitte zur Darstellung sowohl der möglichen Geländesituation 
zwischen dem geplanten Baugrundstück Nr. 6 (neu: Nr. 12) als auch dem un-
mittelbar westlich und südlich angrenzenden Bestand angefertigt. Daraus ist 
ersichtlich, dass nach Westen durchaus mit einem Höhenversatz zwischen Be-
stand und Neubau zu rechnen ist. Dies ist jedoch auch bedingt durch die Ge-
ländesituation. Bedenkt man darüber hinaus, dass im Zuge von Neuplanungen 
dem schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie einem erhöhten Dämm-
aufwand und damit einhergehenden höheren Wand- und Firsthöhen Rechnung 
getragen werden muss, sind die Gesamthöhenunterschiede als angemessen zu 
betrachten. Der Ortschafts- und Gemeinderat sieht daher die festgesetzten Hö-
hen als verträglich an. 

Für das Baugrundstück Nr. 6 (neu: Nr. 12) werden zusätzliche textliche Vor-
schriften hinsichtlich Abgrabungen und Stützmauern aufgenommen. 

     

  4. Im gesamten Plangebiet werden zwar Vorkehrungen wegen Lärm 
getroffen, jedoch besteht die Gefahr durch Luft - Luft Wärmepumpen, 
die im Außenbereich aufgestellt werden, erhebliche Dauer-Lärmbe-
einträchtigung verursachen werden. Hier sollten genauere Auflagen 
und Regelungen gefunden werden. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, kann jedoch nicht nachvollzogen 
werden, da bereits im Entwurf des Bebauungsplanes unter Ziffer 5.14 "Luft-
wärmepumpen" ein Hinweis hinsichtlich der genannten Anlagen enthalten ist.  

Der von der zuständigen Behörde angeregte Ergänzungswunsch wird in den 
Textteil aufgenommen. 

Die Einhaltung der Immissionswerte muss daher beim Einbau einer Luftwärme-
pumpe nachgewiesen werden. 
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Es erfolgt keine Planänderung. 
    

  Wir bitten Sie höflichst vorgenannte Einwände im Bebauungsplan zu 
berücksichtigen und den Bebauungsplan, bzw. dessen Festsetzungen 
entsprechend zu ändern, bzw. zu ergänzen. 

Eine weitere Anregung wäre die Fortsetzung der geplanten Lärm-
schutzwand entlang der Raderacher Straße in Richtung Markdorf. 
Dies wäre eine Entlastung von Verkehrslärm für den gesamten Ort. 

Weiter halten wir für erwähnenswert, dass durch die Bebauungspläne 
"Mühlöschle" und "Oberfischbach-Ost" in kürzester Zeit viel in den 
Charakter der Teilorte Bergheim und Riedheim eingegriffen wurde. 

Jederzeit stehen wir gerne für entsprechende Lösungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. Auch zur persönlichen Erörterung. 

Uns ist wichtig abschließend klarzustellen, dass wir keineswegs das 
Baugebiet verhindern möchten. Wir möchten jedoch aus unserer Sicht 
offensichtliche Probleme aufgrund der aktuellen Festsetzungen im 
Hinblick auf eine weiterhin angenehme Atmosphäre im Dorf und in 
unserer Nachbarschaft mit oben ausgeführten Bedenken und Einwän-
den verhindern. 

 

Anlage: Foto 

Abwägung/Beschluss:  

Die abschließenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Ort-
schafts- und der Gemeinderat haben sich eingehend mit den Inhalten befasst 
und diese abgewogen. 

Die Anregung zur Fortsetzung der geplanten Lärmschutzwand entlang der "Ra-
deracher Straße" in Richtung Markdorf liegt außerhalb des Geltungsbereiches 
der vorliegenden Planung und ist für das vorliegenden Verfahren nicht rele-
vant, wird jedoch zur Kenntnis genommen. Eine Lärmschutzmaßnahme entlang 
der "Raderacher Straße" würde keine nennenswerte Verbesserung für den Ort 
bringen. Es wird davon ausgegangen, dass eine Verlängerung entlang der 
"Riedheimer Straße" gemeint war. Durch die vorgesehene, aktive Lärmschutz-
maßnahme entlang der "Riedheimer Straße" im Bereich des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplanes "Torkelhalden" wird bereits der Großteil des Ortes von 
den Lärmimmissionen der Straße geschützt werden. Da sich der Lärm parallel 
zur Straße ausbreitet kann davon ausgegangen werden, dass eine Verlänge-
rung nur geringfügige Verbesserungen im Vergleich zur geplanten Lärmschutz-
maßnahme hervorrufen würde. Zudem würde die Lärmschutzmaßnahme durch 
den "Hochkreuzweg" im Westen unterbrochen werden, was die Barrierewirkung 
erheblich mindern würde und der Nutzen kaum gegeben wäre. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
     

2.2.6  Bürger 8  

Stellungnahme vom 
21.07.2020: 

Zu dem im Amtsblatt vom 12.06.2020 bekannt gemachten Bebau-
ungsplan "Torkelhalden" möchte ich als Eigentümerin des Grund-
stücks xxxxx (Flurstück xxxxx) folgende Einwände vorbringen. 

Abwägung/Beschluss:  
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1. Festsetzung Haustyp 3 auf dem Grundstück Nr. 6 

Die Festsetzung dieses Gebäudetyps 3 auf eine GRZ von 0,30 sowie 
eine Wandhöhe von 6,50m und eine Firsthöhe von 9,50m ermöglicht 
einen derart massiven Baukörper, dass dieser sich nicht mehr in die 
umgebende Bebauung einfügt. Sowohl mit Blickrichtung vom Hoch-
kreuzweg als auch von der Hochkreuzkapelle kann hier an markanter 
Stelle am Ortseingang von Riedheim ein Gebäude entstehen, das 
nicht dem dörflichen Charakter entspricht. 

Aufgrund der Lage dieses Grundstücks ist als umgebende Bebauung 
für dieses Grundstück die Bestandsbebauung im Hochkreuzweg anzu-
sehen: 

- Gebäude Hochkreuzweg 7, 9, 11, 11a (Flurst. Nr. 1551, 1725/2, 
1724, 1723) auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Hoch-
kreuzwegs Gebäude Hochkreuzweg 6 (Flurst. 1657/1) Dies wird auch 
dadurch unterstrichen, dass die Erschließung dieses Grundstücks nicht 
von der Straße Torkelhalden, sondern über den Hochkreuzweg erfol-
gen soll. Dieses Grundstück ist die logische Fortsetzung der bestehen-
den beidseitigen Häuserzeilen am Hochkreuzweg. 

Aus diesem Grund muss für das Grundstück Nr. 6 eine Bebauung vor-
gesehen werden, die der Klarstellungs- und Abrundungssatzung für 
den Ortsteil Riedheim aus dem Jahr 1994 entspricht. 

Folgende Festlegungen des Bebauungsplans können mit der im Plan 
vorgesehenen Festlegung des Gebäudetyps 3 nicht eingehalten wer-
den: 7.2.4.3 "... ohne als Fremdkörper zu erscheinen..." 

Die Bedenken hinsichtlich der Störung des Charakters des Dorfes durch die hin-
zutretende Bebauung werden zur Kenntnis genommen. Es wird jedoch ange-
merkt, dass sowohl die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,30 als auch die 
zulässigen Wand- und Firsthöhen mit der Entstehung moderater, nicht über-
mäßig massiver Baukörper und der bereits entlang des "Hochkreuzweg" beste-
henden Bebauung vereinbar sind. Die hier bestehenden Gebäudekörper sind 
sowohl von der Grundfläche als auch den Wand- und Firsthöhen her, nicht, wie 
aufgeführt, als erheblich kleiner anzusehen. In einem, wie hier festgesetzten 
allgemeinen Wohngebiet ist gesetzlich sogar eine Grundflächenzahl von 0,40 
möglich.  

Dass die hinzutretende Bebauung auf Grund der topografischen Situation mehr 
in Erscheinung treten wird als die talseitig des "Hochkreuzweg" liegenden Be-
bauung, ist dem Ortschafts- bzw. Gemeinderat bewusst. Letzterer möchte je-
doch darauf hinweisen, dass auch das Wohngebäude auf dem Grundstück mit 
der Fl.-Nr. 1657/1 (Hochkreuzweg 6) in den Monaten, in denen keine Eingrü-
nung durch Belaubung der bestehenden Bäume besteht, höhenexponiert über 
dem Rest der Bebauung entlang des "Hochkreuzweg" in Erscheinung tritt. 

Bezugnehmend auf die Abrundungssatzung ist anzuführen, dass die darin ent-
haltenen Festsetzungen zwischen Vollgeschossen sowie Wandhöhen bei ebenen 
und bei hangigen Grundstücken unterscheiden. Auf Grund der Geländesituation 
im geplanten Grundstück Nr. 6 in Verbindung mit der südlich angrenzenden 
Bestandsbebauung und der vorgesehenen Höhenlage der neuen Erschließungs-
straße ist der hinzutretenden Baukörper jedoch nicht in den Hang integrierbar, 
sondern muss auf das eingeebnete Gelände aufgesetzt werden (vgl. hierzu 
auch die angefertigten Geländeschnitte B-E). Die Einschränkung der Wandhöhe 
auf die in der Abrundungssatzung bergseitig vorgesehenen 3,50 m für das ge-
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7.2.8.1, Sechster Spiegelstrich "... Die erzielbaren Rauminhalte der 
Gebäude werden auf ein städtebaulich vertretbares Maß beschränkt." 

8.2.2.6 "... und sich die neu hinzukommende Bebauung gut in die 
gewachsene dörfliche Struktur einfügt." 

plante Baugrundstück Nr. 6 (neu: Nr. 12) zu übernehmen, sind daher nicht an-
gemessen, vielmehr wird der in der Abrundungssatzung vorgesehene Wert von 
6,50 m bei 2-geschossiger Bebauung übernommen. 

Zudem wurden Schnitte zur Darstellung sowohl der möglichen Geländesituation 
zwischen dem geplanten Baugrundstück Nr. 6 (neu: Nr. 12) als auch dem un-
mittelbar westlich und südlich angrenzenden Bestand angefertigt. Daraus ist 
ersichtlich, dass nach Westen durchaus mit einem Höhenversatz zwischen Be-
stand und Neubau zu rechnen ist. Dies ist jedoch auch bedingt durch die Ge-
ländesituation. Bedenkt man darüber hinaus, dass im Zuge von Neuplanungen 
dem schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie einem erhöhten Dämm-
aufwand und damit einhergehenden höheren Wand- und Firsthöhen Rechnung 
getragen werden muss, sind die Gesamthöhenunterschiede als angemessen zu 
betrachten. Der Ortschafts- und Gemeinderat sieht daher die festgesetzten Hö-
hen als verträglich an. 

Auf Grund der o.g. Ausführungen von einer Verringerung der Grundflächenzahl 
sowie der Wand- und Firsthöhen abgesehen. Das Baufenster wird nach Osten 
verschoben. 

     

  2. Erschließung des Baugebiets während der Bauphase 

Weder die Zufahrt über Bergheim noch über den Hochkreuzweg ist für 
den Schwerlastverkehr geeignet. 

Aus Bergheim muss der Verkehr über die gewichtsbeschränkte Brücke 
über die K7742 geführt werden. Zudem ist diese Zufahrt aufgrund der 
Staßenbreite für den Begegnungsverkehr mit Schwerlastfahrzeugen 
nur bedingt geeignet. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Baustellenzufahrt wird in der Ausschreibung so festgelegt, dass die Fahr-
zeuge über "Bergheim" und die auf 30 Tonnen zugelassene Brücke über die 
"Riedheimer Straße" (K 7742) erfolgen muss. Der "Hochkreuzweg" ist Richtung 
Bergheim mit einer Breite von 5,00 m mit einer ausreichenden Breite ausge-
baut, dies gilt auch für Baustellenfahrzeuge. Somit ist innerorts durch die Bau-
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Eine Zufahrt über Riedheim - Hochkreuzweg ist noch weit weniger ge-
eignet, da aufgrund der sehr geringen Straßenbreite ein Begegnungs-
verkehr nur dort möglich ist, wo sich Privatgrundstücke mit Ausweich-
möglichkeiten befinden. Beim Befahren dieser privaten Grundstücke 
mit Baufahrzeugen ist mit Beschädigungen zu rechnen. 

maßnahmen mit keinem Baustellenverkehr zu rechnen. Die Befürchtungen hin-
sichtlich der beengten Verhältnisse des "Hochkreuzweg" und möglicher Schä-
den an Gebäuden können demnach ausgeräumt werden. 

Dass im Baugebiet während der Bauphase ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 
durch Baufahrzeuge stattfinden wird, ist der Natur der Sache geschuldet und 
auch bei anderen Baugebieten, bei denen Straßen- und Hausbaumaßnahmen 
erfolgen, der Fall. Das während einer Bauphase auftretende erhöhte Verkehrs-
aufkommen ist jedoch unumgänglich. Auf Grund der Lage des Baugebietes und 
der Führung des Bauverkehrs über die nördliche, o.a. Variante wird jedoch da-
rauf geachtet, die Auswirkungen und Einschränkungen, v.a. für die innerörtli-
chen Bereiche des Ortsteils maximal zu beschränken.  

Die Ausführungen, dass eine Erschließung des Baugebietes von Süden her auch 
nach der Bauphase nicht ordnungsgemäß möglich ist, können nicht nachvoll-
zogen werden. Der "Hochkreuzweg" ist mit einer Breite von 4,00 m für den Be-
gegnungsfall zweier Pkw bei verlangsamter Geschwindigkeit ausreichend aus-
gelegt. Die Behauptung, dass beim Passieren von zwei Fahrzeugen auch nach 
der Bauphase Grundstücke der Anlieger überfahren werden müssen, ist daher 
nicht nachvollziehbar. Unter Einhaltung einer angemessenen Geschwindigkeit 
ist ein Passieren ohne Nutzung anliegender Grundstücke auf Grund der o.a. 
Breite des "Hochkreuzweg" durchaus möglich. 

Es erfolgt daher keine Planänderung. 
     

2.2.7  Bürger 9  

Stellungnahme vom 
19.07.2020: 

Wir hatten am 30.06.2020 ein Informationsgespräch im Stadtbau-
amt mit Herrn Schäfer. Bei diesem Gespräch haben wir bereits münd-
lich unsere Anregungen bezüglich der Bebauung der Torkelhalden 

Abwägung/Beschluss:  

Ausführungen Ingenieurbüro Schwörer: 
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mitgeteilt. Nun möchte ich Ihnen die ausgesprochenen Punkte im Be-
zug auf die Straße schriftlich darlegen. 

Ich bin seit 1971 Anwohnerin und Eigentümerin des Grundstückes 
xxxxx in Markdorf/Riedheim. 

In diesen 50 Jahren wurde die Torkelhalden von uns mit einer Breite 
von 3,30 m ohne Probleme genutzt. Der Zustand der Straße war je-
doch in den zurückliegenden Zeiten überwiegend in einem Zustand, 
der schlechter ist als sämtliche Feldwege, die ich kenne. Vorhandene 
Schlaglöcher wurden, wenn überhaupt, nur minimalistisch ausgebes-
sert, deshalb begrüsse ich auch eine Straßenerneuerung. 

Nun planen Sie ein Neubaugebiet mit 12 Häusern, die Verlegung und 
den Ausbau der Torkelhalden auf eine Breite von 6,30 m mit 7 öf-
fentlichen Parkplätzen und einem Wendekreisel mit einem Radius 
von 10 m. 

Die Erneuerung, Verbreiterung der Straße (in einem angemessenen 
Maße) und Beteiligung an den Kosten durch die bisherigen Anwohner 
kann ich nachvollziehen. Jedoch entsprechen die von Ihnen geplanten 
Dimensionen in keinster Weise meinen Vorstellungen. 

Gemäß Ihren Ausführungen wird die Torkelhalden eine Anliegerstraße 
ohne Durchgangsverkehr bleiben. Ich halte aus diesem Grund eine 
Verbreiterung der Torkelhalden von aktuell 3,30 m auf geplante 6,30 
m, was fast einer Verdoppelung der Straßenbreite entspricht, für völ-
lig überdimensioniert und unnötig. 

"Nach RASt 06, Bild 17 (siehe Ausschnitt unten) ist für den Begegnungsfall 
LKW(Müllfahrzeug) / PKW ein Verkehrsraum von 5,55 m vorgesehen. 

Hinzu kommt noch ein seitlicher Sicherheitsraum Raum von je 0,50 m. Dieser 
Sicherheitsraum ist insbesondere bei einer Grenzbebauung mit Einfriedungen 
(Zäune, Hecken) oft nicht gegeben.  

Die seitliche Aufweitung der Lichtraumprofile von jeweils 0,50 m ist daher bis-
her in den Straßenraum integriert. 

Demzufolge ist die gewählte lichte Straßenbreite mit 6,00 m für die "Sack-
gasse" realistisch. 

Bei der relativ langen Stichstraße (keine durchgehende Straße) ist insbeson-
dere der Begegnungsverkehr mit größeren Fahrzeugen, z. Bsp. Müllfahrzeug o-
der Wohnmobilen zu beachten. 

Eine Breite zwischen den Borden von 5,55 m, besser 5,75 m betrachten wir für 
den vorliegenden Fall als Mindestmaß. 

Die geringe Verkehrsmenge ist allein kein Kriterium für eine schmälere Straße. 

Eine Straßenbreite mit nur 4,50 m ist daher für den maßgebenden Begeg-
nungsfall nicht praxisgerecht: 
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Dies steht für mich in keinem Verhältnis und führt zu überdimensio-
nierten Kosten, die wir als Anwohner mittragen müssen. Zudem wer-
den hier unnötig Grünflächen verbaut. 

Im Vergleich hierzu beispielhaft die Daten des Hochkreuzweges, die 
eine Durchgangsstraße in Riedheim ist. 

Diese wurde bei der letzten Straßensanierung lediglich auf eine Breite 
von nur 4,00-4,50 m gebaut. 

Diese Breite wäre aus meiner Sicht auch für die Torkelhalden als An-
liegerstraße ohne Durchgangsverkehr für den Begegnungsverkehr so-
wie der Nutzung durch Müll- und Rettungsfahrzeuge ausreichend. 

Gerade bei Stichstraßen ist ein Begegnungsverkehr wichtig! 

Im Bebauungsplan sind entlang der künftigen Bauplätze 50 cm Abstand zur 
öffentlichen Verkehrsfläche textlich festgelegt, sodass dieser Sicherheitsraum 
im öffentlichen Straßenbereich nicht mehr berücksichtigt werden muss. 

Deshalb kann die ursprüngliche Auslegung auf 6,00 m lichte Fahrbahnbreite 
um 50 cm auf 5,50 m verringert werden. Dies wird im Entwurf entsprechend 
eingearbeitet (Gesamtbreite inkl. Randeinfassung 5,80 m)." 

 

Die Bedenken der Bürger können jedoch dahingehend nachvollzogen werden, 
dass es sich bei der geplanten Straße um eine reine Anliegerstraße ohne 
Durchgangsverkehr handelt. Darüber hinaus hat der Ortschafts- bzw. Gemein-
derat die Bedenken hinsichtlich der Höhe der Erschließungskosten und u.a. 
dem Verlust von Wohnbauflächen, v.a. in Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit geprüft. Da gemäß Bebauungsplan Einfriedungen um 
0,50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche abgerückt sein müssen, wodurch 
der o.a. seitliche Sicherheitsraum von je 0,50 m gewährleistet ist, wird die 
Straßenbreite fortführend um 0,50 m auf 5,80 m verringert. Eine darüber hin-
aus gehende Verschmälerung der Verkehrsfläche wird auf Grund der o.g. Aus-
führungen als nicht sinnvoll erachtet. 

     

  Für Ihre Planung öffentlicher Parkmöglichkeiten kann ich keinen Be-
darf erkennen, zumal am nahegelegenen Friedhof genügend Park-
möglichkeiten in Form zweier Parkbereiche vorhanden sind. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit öffentlicher Stellplätze werden zur 
Kenntnis genommen. 

Die Praxis zeigt jedoch, dass gerade bei Wohngebieten mit verdichteter Bau-
weise oft der öffentliche Straßenraum zum Parken genutzt wird. Daher ist die 
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Anordnung von öffentlichen Stellplätzen sinnvoll und notwendig. Die Stell-
plätze im Bereich des Friedhofes stellen keine Alternative für Besucherverkehr 
des Baugebietes darf, da diese für gebietsunkundige Besucher in keinerlei 
räumlichen Zusammenhang stehen und sich auch nicht in unmittelbarer Nähe 
befinden. In der Anliegerinformation am 25.09.2019 wurden von Seiten der 
Bürgerschaft explizit öffentliche Stellplätze gefordert. 

Zudem entfallen die zwei bislang entlang des nordwestlichen Baugrundstücks 
Nr. 6 (neu: Nr. 12) festgesetzten öffentlichen Stellplätze, da diese auf Grund 
der zukünftigen Verringerung der Straßenbreite auf 5,80 m zu einer ungünsti-
gen Verschmälerung führen würden.  

     

  Desweitern bitte ich Sie auch zu prüfen, ob der geplante Wendekreisel 
tatsächlich in dieser Dimension mit einem Radius von 10 m notwen-
dig ist, oder auch hier sinnvoll Ressourcen und Kosten eingespart wer-
den können. 

Ich hoffe, dass Sie Ihre Planungen aufgrund meiner Bedenken und 
Anregungen aus einem anderen Sichtwinkel in den dafür zuständigen 
Gremien überprüfen und zu einem für alle Beteiligten guten und ver-
tretbaren Ergebnis kommen werden. 

Vorab vielen Dank für Ihre schriftliche Rückmeldung. 

Abwägung/Beschluss:  

Der Ortschafts- bzw. Gemeinderat hat die Bedenken, wie auch jene zur Stra-
ßenbreite, zur Kenntnis genommen und ausführlich geprüft.  

Ausführungen Ingenieurbüro Schwörer: 

"Der Auslegung der Wendeplatte mit Wenderadius 9 m ist die Schleppkurve ei-
nes Müllfahrzeuges zugrunde gelegt (siehe auch beigefügte Skizze). Ein Rück-
wärtsfahren von Müllfahrzeugen beim Wenden am Ende der Straße ist nicht 
zulässig. 

Die gewählten Abmessungen der Wendeplatte mit 20 m sind daher notwendig, 
um ein Wenden ohne Rangieren zu ermöglichen." 
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Auf Grund der o.a. Ausführungen wird eine Verringerung der Wendeplatte da-
her nicht vorgenommen. Vor allem auch in Hinblick auf den angrenzenden 
Spielplatz legt die Gemeinde einen hohen Wert auf Sicherheit. Ein Wenden 
größerer Fahrzeuge ohne Rangieren und damit ohne erhöhte Gefahrensituatio-
nen ist dem Ortschafts- bzw. Gemeinderat ein großes Anliegen. 

Es erfolgt daher keine Planänderung. 
     

2.2.8  Bürger 11  

Stellungnahme vom 
18.07.2020: 

Hiermit zeige ich an, die rechtlichen Interessen von 

Frau xxxxx und Herrn xxxxx und 

zu vertreten. Eine ordnungsgemäße Bevollmächtigung kann ich an-
waltschaftlich versichern. 

Abwägung/Beschluss:  

Ausführungen Ingenieurbüro Schwörer: 

"Nach RASt 06, Bild 17 (siehe Ausschnitt unten) ist für den Begegnungsfall 
LKW(Müllfahrzeug) / PKW ein Verkehrsraum von 5,55 m vorgesehen. 
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Folgende Anregungen werden zu dem im Betreff genannten Bebau-
ungsplanverfahren vorgebracht. 

1. Regelquerschnitt Straße 

1.1 Der Regelquerschnitt für die auszubauende Straße Torkelhalden 
mit 6,3 m ist überdimensioniert. Es handelt sich bei der neu zu er-
richtenden Straße Torkelhalden um eine Anliegerstraße, die keinen 
Durchgangsverkehr aufnimmt, sondern die am Ende mit einer Wen-
deplatte versehen sein soll. Die Wendeplatte dient ausschließlich dem 
Anliegerverkehr und einer Befahrbarkeit mit Einsatzfahrzeugen. 

1.2 Auch die Festsetzung als allgemeine Verkehrsfläche gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 11 BauGB Nr. 6 und Nr. 6.1 PlanZV überdimensioniert. 

Die planerische Festsetzung ist insoweit fehlerhaft und ermessensfeh-
lerhaft. 

Es ist aufgrund der Zweckbestimmung der Straße als reine Anlieger-
straße die Festsetzung einer Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbe-
stimmung als öffentlicher Weg/Anliegerstraße gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB in Verbindung mit Nr. 6.3 PlanZV ausreichend. 

1.3 Für eine Anliegerstraße mit Begegnungsverkehr ist üblicherweise 
und vorliegend ein Straßenquerschnitt von 4,5 m, auch für die An-
fahrbarkeit der Straße durch Rettungsfahrzeuge oder Müllfahrzeuge 
vollumfänglich ausreichend. 

Es besteht im Gegensatz zu der Begründung im Bebauungsplan kei-
nerlei Notwendigkeit für die Anfahrbarkeit mit Rettungsfahrzeugen o-
der mit Müllfahrzeugen, eine größere Straßenbreite festzusetzen. Bei 
einem Regelquerschnitt von 4,5 m ist ein Begegnungsverkehr und 

Hinzu kommt noch ein seitlicher Sicherheitsraum Raum von je 0,50 m. Dieser 
Sicherheitsraum ist insbesondere bei einer Grenzbebauung mit Einfriedungen 
(Zäune, Hecken) oft nicht gegeben.  

Die seitliche Aufweitung der Lichtraumprofile von jeweils 0,50 m ist daher bis-
her in den Straßenraum integriert. 

Demzufolge ist die gewählte lichte Straßenbreite mit 6,00 m für die "Sack-
gasse" realistisch. 

Bei der relativ langen Stichstraße (keine durchgehende Straße) ist insbeson-
dere der Begegnungsverkehr mit größeren Fahrzeugen, z. Bsp. Müllfahrzeug o-
der Wohnmobilen zu beachten. 

Eine Breite zwischen den Borden von 5,55 m, besser 5,75 m betrachten wir für 
den vorliegenden Fall als Mindestmaß. 

Die geringe Verkehrsmenge ist allein kein Kriterium für eine schmälere Straße. 

Eine Straßenbreite mit nur 4,50 m ist daher für den maßgebenden Begeg-
nungsfall nicht praxisgerecht: 

 

Gerade bei Stichstraßen ist ein Begegnungsverkehr wichtig! 
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auch ein Befahren dieser Straße mit Einsatzfahrzeugen ohne Problem 
möglich. Die Begründung eines größeren Regelquerschnitts für den 
Ausbau der Straße Torkelhalden ist von daher rechtsfehlerhaft 

1.4 Die Festsetzung einer Straße mit einem Regelquerschnitt von 6,3 
m widerspricht dem Gebietscharakter, da es sich bei dem Ortsteil 
Riedheim um einen ländlichen Ortsteil der Stadt Markdorf handelt 

1.5 Bei den zu errichteten Gebäuden handelt es sich um Gebäude ge-
ringer Höhe. Daher ist zur Sicherstellung des Brandschutzes eine Aus-
legung der Straßenbreite für größere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr 
weder erforderlich noch sinnvoll. Auch die Begründung der Festset-
zung einer überdimensionierten Straßenbreite mit Sicherheitsaspek-
ten ist fehlerhaft. 

1.6 Die Bebauung entlang der Straße Torkelhalden besteht derzeit 
aus 8 Häusern und wird künftig weitere 12 Häuser mit jeweils maxi-
mal zwei Wohneinheiten erschliessen. Die Ausweisung einer Straße 
mit einem Regelquerschnitt von 6,3 m ist von daher für eine reine Er-
schließungsstraße überdimensioniert und beeinträchtigt von daher die 
nachfolgenden Rechte der Anlieger. 

a. Indem Anlieger bei einem größeren Straßenquerschnitt auch hö-
here Erschließungskosten zu tragen haben, sind durch die überdimen-
sionierte Straßenplanung die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
des Übermaßverbotes nicht eingehalten, 

b. Daneben verletzt diese Festsetzung des Bebauungsplans zur Stra-
ßenplanung auch den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, indem zu Las-
ten des Straßenbaus auf die Festsetzung zusätzlicher Wohnbauflä-
chen / privater Grünflächen verzichtet wird. Durch diese fehlerhaften 

Im Bebauungsplan sind entlang der künftigen Bauplätze 50 cm Abstand zur 
öffentlichen Verkehrsfläche textlich festgelegt, sodass dieser Sicherheitsraum 
im öffentlichen Straßenbereich nicht mehr berücksichtigt werden muss. 

Deshalb kann die ursprüngliche Auslegung auf 6,00 m lichte Fahrbahnbreite 
um 50 cm auf 5,50 m verringert werden. Dies wird im Entwurf entsprechend 
eingearbeitet (Gesamtbreite inkl. Randeinfassung 5,80 m)." 

 

Nach Rücksprache mit dem Feuerwehrkommandant ist zudem auch bei Gebäu-
den mit geringer Höhe ein Drehleiterfahrzeug erforderlich.  

Die Bedenken der Bürger können jedoch dahingehend nachvollzogen werden, 
dass es sich bei der geplanten Straße um eine reine Anliegerstraße ohne 
Durchgangsverkehr handelt. Darüber hinaus hat der Ortschafts- bzw. Gemein-
derat die Bedenken hinsichtlich der Höhe der Erschließungskosten und u.a. 
dem Verlust von Wohnbauflächen, v.a. in Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit geprüft. Da gemäß Bebauungsplan Einfriedungen um 
0,50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche abgerückt sein müssen, wodurch 
der o.a. seitliche Sicherheitsraum von je 0,50 m gewährleistet ist, wird die 
Straßenbreite fortführend um 0,50 m auf 5,80 m verringert. Eine darüber hin-
aus gehende Verschmälerung der Verkehrsfläche wird auf Grund der o.g. Aus-
führungen als nicht sinnvoll erachtet. 
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Festsetzungen entsteht der Stadt Markdorf durch geringere verkauf-
bare Bauflächen weitergehend ein Einnahmeverlust. 

     

  2. Planung eines Wendehammers mit einem Radius von 10 m 

Mit der gleichen Begründung wie vorstehend wird auch die Festset-
zung des Wendehammers mit einem Radius von 10 m als überdi-
mensioniert gerügt. 

Der Größenausgestaltung des Wendehammers ist abhängig von der 
Schleppkurve notwendiger Einsatzfahrzeuge. 

Für die für eine Anliegerstraße ausreichenden 2-achsigen Müllfahr-
zeuge genügt eine Wendeanlage von ca. 9x15,5. Da die Straße als 
Sackgasse angelegt ist und auch keinen weiteren öffentlichen Verkehr 
wie Busverkehr aufzunehmen hat, stellt die Planung der Wendean-
lage in der bisherigen Größe einen Planungsfehler auf (Übermaßver-
verbot, Verstoß gegen Grundsatz der Wirtschaftlichkeit). Die Wende-
anlage ist von daher zu Gunsten des öffentlichen Spielplatzes zu re-
duzieren. 

Zur weiteren Begründung wird auf die Ziffer 1 des "Regelquerschnitts" 
verwiesen. 

Abwägung/Beschluss:  

Der Ortschafts- bzw. Gemeinderat hat die Bedenken, wie auch jene zur Stra-
ßenbreite, zur Kenntnis genommen und ausführlich geprüft.  

Ausführungen Ingenieurbüro Schwörer: 

"Der Auslegung der Wendeplatte mit Wenderadius 9 m ist die Schleppkurve ei-
nes Müllfahrzeuges zugrunde gelegt (siehe auch beigefügte Skizze). Ein Rück-
wärtsfahren von Müllfahrzeugen beim Wenden am Ende der Straße ist nicht 
zulässig. 

Die gewählten Abmessungen der Wendeplatte mit 20 m sind daher notwendig, 
um ein Wenden ohne Rangieren zu ermöglichen." 
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Auf Grund der o.a. Ausführungen wird eine Verringerung der Wendeplatte da-
her nicht vorgenommen. Vor allem auch in Hinblick auf den angrenzenden 
Spielplatz legt die Gemeinde einen hohen Wert auf Sicherheit. Ein Wenden 
größerer Fahrzeuge ohne Rangieren und damit ohne erhöhte Gefahrensituatio-
nen ist dem Ortschafts- bzw. Gemeinderat ein großes Anliegen. 

Es erfolgt daher keine Planänderung. 
    

  3. Festsetzung öffentlicher Stellplätze im Bereich der auszubauenden 
Torkelhalden 

Als reine Anliegerstraße besteht kein Bedarf/ keine Notwendigkeit zur 
Festsetzung von öffentlichen Stellplätzen im Straßenbereich. 

Die Festsetzung öffentlicher Stellplätze führt zudem zu einer Beein-
trächtigung der Zugänglichkeit der Grundstücke Torkelhalden 2,4 und 

Abwägung/Beschluss:  

Die Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit öffentlicher Stellplätze werden zur 
Kenntnis genommen. 

Die Praxis zeigt jedoch, dass gerade bei Wohngebieten mit verdichteter Bau-
weise oft der öffentliche Straßenraum zum Parken genutzt wird. Daher ist die 
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6, da insbesondere der Bereich der Grundstücke Torkelhalden 2 und 4 
lediglich über eine öffentliche Grünanlage anfahrbar ist. 

Für die Festsetzung öffentlicher Stellplätze besteht kein Bedarf, da in 
unmittelbarer Umgebung ausreichend Stellplätze im Bereich des 
Friedhofes vorhanden sind, die auch als Besucherstellplätze für das 
Plangebiet ausreichend sind. Auch hier liegt ein Verstoß gegen das 
Übermaßverbot sowie den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit vor. 

Anordnung von öffentlichen Stellplätzen sinnvoll und notwendig. Die Stell-
plätze im Bereich des Friedhofes stellen keine Alternative für Besucherverkehr 
des Baugebietes darf, da diese für gebietsunkundige Besucher in keinerlei 
räumlichen Zusammenhang stehen und sich auch nicht in unmittelbarer Nähe 
befinden. In der Anliegerinformation am 25.09.2019 wurden von Seiten der 
Bürgerschaft explizit öffentliche Stellplätze gefordert. 

Die Anordnung der Parkplätze ist so gewählt, dass sich keine Einschränkungen 
von Hofzufahrten ergeben. Die Zufahrten für Haus 2, 4 und 6 werden wieder 
befahrbar (in Asphalt oder Betonpflaster o.ä.) hergestellt. Die bisher als öffent-
liche Grünfläche als Pufferzone festgesetzte kleine Grünfläche im Bereich der 
Zufahrten zu Haus Torkelhalden 2 und 4 wird fortführend als Begleitgrün fest-
gesetzt. In der zugehörigen Festsetzung wird zudem aufgenommen, dass Zu-
fahrten, wo erforderlich, für die Häuser Torkelhalden 2, 4 und 6 zulässig sind. 

Zudem entfallen die zwei bislang entlang des nordwestlichen Baugrundstücks 
Nr. 6 (neu: Nr. 12) festgesetzten öffentlichen Stellplätze, da diese auf Grund 
der zukünftigen Verringerung der Straßenbreite auf 5,80 m zu einer ungünsti-
gen Verschmälerung führen würden. 

     

2.2.9  Bürger 12 

Stellungnahme vom 
23.07.2020: 

Sehr geehrter H. Schäfer, nochmals vielen Dank für den freundlichen 
Empfang und die offene Beantwortung meiner Fragen. 

Damit meine Anregungen nicht in Vergessenheit geraten, sende ich 
Ihnen nochmals meine wesentlichen Punkte in der Hoffnung, dass zu-
mindest eine wirtschaftliche Verbesserung, sowohl für die Stadtkasse 
als auch für uns Anleger, entsteht. 

Abwägung/Beschluss:  

Der Zusammenhang zwischen der Ausführung einer verkehrsberuhigten Straße 
(Spielstraße) und der Straßenbreite kann nicht nachvollzogen werden.  

In Bezug auf die Verringerung der Straßenbreite wird jedoch auf Folgendes 
verwiesen: 

Ausführungen Ingenieurbüro Schwörer: 
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1. Ich glaube Verstanden zu haben, dass eine verkehrsberuhigte 
Straße (Spielstraße) keine Chance auf Genehmigung hat, da die Viel-
zahl der Wohneinheiten und das damit verbundene Verkehrsaufkom-
men ein zu hohes Risiko für spielende Kinder bedeutet. Ich halte auch 
aus diesem Grund eine Verringerung der Straßenbreite von 6,3m für 
zwingend erforderlich, weiterhin sollten die 5 Parkplätze welche au-
ßerhalb der Straße geplant sind in die Straße integriert werden, beide 
Maßnahmen würden zu einer Verkehrsberuhigung führen, Kosten 
senken und zusätzliche m² Bauland generieren. 

"Nach RASt 06, Bild 17 (siehe Ausschnitt unten) ist für den Begegnungsfall 
LKW(Müllfahrzeug) / PKW ein Verkehrsraum von 5,55 m vorgesehen. 

Hinzu kommt noch ein seitlicher Sicherheitsraum Raum von je 0,50 m. Dieser 
Sicherheitsraum ist insbesondere bei einer Grenzbebauung mit Einfriedungen 
(Zäune, Hecken) oft nicht gegeben.  

Die seitliche Aufweitung der Lichtraumprofile von jeweils 0,50 m ist daher bis-
her in den Straßenraum integriert. 

Demzufolge ist die gewählte lichte Straßenbreite mit 6,00 m für die "Sack-
gasse" realistisch. 

Bei der relativ langen Stichstraße (keine durchgehende Straße) ist insbeson-
dere der Begegnungsverkehr mit größeren Fahrzeugen, z. Bsp. Müllfahrzeug o-
der Wohnmobilen zu beachten. 

Eine Breite zwischen den Borden von 5,55 m, besser 5,75 m betrachten wir für 
den vorliegenden Fall als Mindestmaß. 

Die geringe Verkehrsmenge ist allein kein Kriterium für eine schmälere Straße. 

Eine Straßenbreite mit nur 4,50 m ist daher für den maßgebenden Begeg-
nungsfall nicht praxisgerecht: 
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Gerade bei Stichstraßen ist ein Begegnungsverkehr wichtig! 

Im Bebauungsplan sind entlang der künftigen Bauplätze 50 cm Abstand zur 
öffentlichen Verkehrsfläche textlich festgelegt, sodass dieser Sicherheitsraum 
im öffentlichen Straßenbereich nicht mehr berücksichtigt werden muss. 

Deshalb kann die ursprüngliche Auslegung auf 6,00 m lichte Fahrbahnbreite 
um 50 cm auf 5,50 m verringert werden. Dies wird im Entwurf entsprechend 
eingearbeitet (Gesamtbreite inkl. Randeinfassung 5,80 m)." 

Darüber hinaus hat der Ortschafts- bzw. Gemeinderat die Bedenken und Anre-
gungen hinsichtlich der Höhe der Erschließungskosten und u.a. dem Verlust 
von Wohnbauflächen, v.a. in Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit geprüft. Da gemäß Bebauungsplan Einfriedungen um 0,50 m 
von der öffentlichen Verkehrsfläche abgerückt sein müssen, wodurch der o.a. 
seitliche Sicherheitsraum von je 0,50 m gewährleistet ist, wird die Straßen-
breite fortführend um 0,50 m auf 5,80 m verringert. Eine darüber hinaus ge-
hende Verschmälerung der Verkehrsfläche wird auf Grund der o.g. Ausführun-
gen als nicht sinnvoll erachtet. 

     

  2. Gemäß Ihrer Aussage gibt es für das Grundstück Nr.7 mit 128 m² 
einen potentiellen Käufer, so dass eine Spielplatzgestaltung in die-
sem Bereich mit der dort bereits vorhandenen Grünfläche nicht mög-
lich ist. 

Da ein Spielplatz bereits im Ort vorhanden ist, schlage ich vor auf 
diesen zu verzichten, die Wendeplatte zu verkleinern (9x15,5m) und 
an das Ende der Straße zu verlegen. Auch diese Maßnahmen führen 
zu einer deutlichen Kostenreduzierung und Generierung von zusätzli-
chen m² Bauland. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Das geplante Grundstück 
Nr. 7 steht nicht zur Verfügung. Zudem wäre der Bereich auf Grund der Gelän-
desituation und Lage nicht für einen Spielplatz geeignet.  

Ein Verzicht auf den geplanten Spielplatz wird nicht erwogen, da in dem ge-
planten Baugebiet vorwiegend mit jungen Familien zu rechnen ist. Daher wird 
der Bedarf eines weiteren Spielplatzes zur Umsetzung eines kinderfreundlichen 
Baugebietes gesehen. 
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Es erfolgt keine Planänderung. 
     

  3. Um eine deutliche Verbesserung in allen Bereichen zu erreichen, 
wäre es aus meiner Sicht sinnvoll eine weitestgehende Beibehaltung 
des bisherigen Straßenverlaufes zu prüfen, die 9 südöstlichsten Bau-
plätze über eine private Anliegerstraße im nordöstlichen Bereich zu 
erschließen, und dazu den vorgesehenen Schallschutzwall in der Tiefe 
um ca. 3,5m zu verringern. Das führt m.E. zu einer deutlichen Quali-
tätssteigerung und somit eines gerechtfertigten, höheren m² Preis 
dieser Grundstücke, da der lukrative südwestliche Teil der Grundstücke 
voll zur Gartengestaltung dient und nicht durch 4 Stellplätze, Gara-
genzufahrt, Hauseingangsbereiche und 2 Geh‐u .Fahrrechte für die 
Stadtgärtnerei zur Pflege des Schutzwalles belastet wären. Auch wä-
ren die Maßnahmen meiner Punkte 1 und 2 damit vollkommen aus-
reichend und sogar durch das deutlich verringerte Verkehrsaufkom-
men im südwestlichen Teil der Torkelhalden eine verkehrsberuhi-
gende Zone (Spielstraße) möglich. 

Sie hatten mir zwar mitgeteilt, dass an diese Möglichkeit bisher kei-
ner gedacht hat, und jetzt die Planungen zu weit fortgeschritten sind. 

Aufgrund der aus meiner Sicht deutlichen Qualitätsverbesserungen, 
verbunden mit einem Einnahmen‐/Ausgaben‐Potenzial zw. 500T€ 
bis zu 1MIO€, bitte ich Sie jedoch diese Möglichkeit noch zur Diskus-
sion zu stellen. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es ist zu bedenken, dass 
die bislang über den Weg "Torkelhalden" erschlossenen Grundstücke jedoch 
auch zukünftig erschlossen sein müssen, so dass diese Straße nicht entfallen 
kann.  

Eine Erschließung der neu geplanten südöstlichen Grundstücke über eine zu-
sätzliche private Anliegerstraße mit eigener Wendeplatte würde daher zu noch 
mehr Verkehrsfläche führen, als dies im vorliegenden Entwurf der Fall ist. Zu-
dem wären die Grundstücke beidseitig erschlossen und von Verkehrsflächen 
umgeben. Eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und eine Steigerung der 
Wohnqualität wird daher nicht gesehen. 

Der erforderliche Schallschutzwall benötigt ein gewisses Maß an Böschung und 
somit eine bestimmte Breite, um eine stabile Statik zu gewährleisten. Eine 
Verringerung der bereits optimierten Maße würde die Stabilität des Lärm-
schutzwalls beeinträchtigen. 

Die Umsetzung eines verkehrsberuhigten Bereiches (Spielstraße) ist nicht Ge-
genstand des vorliegenden Bebauungsplanes. 

Auf Grund der o.g. Ausführungen erfolgt keine Planänderung. 
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3  Weitere Änderungen aufgrund Überlegungen der Stadtverwaltung und des Planungsbüros 
  

3.1  Von Seiten der Stadtverwaltung und des Planungsbüros werden folgende weitere Änderungen an der Entwurfsfassung vorgenommen: 
 

  

3.1.1  Grundstücksnummerierung wird an den für die Finanzverwaltung separat angefertigten Parzellierungsplan angepasst 

Wegen der Straßenbreitenverringerung der Erschließungsstraße wurden angepasst: Grundstücksgrenzen, Nutzungsketten, Ein- und Ausfahrtsbereiche, Grundstücksgrößen; außerdem 
wurden die Baugrundstücke größer, deshalb Anpassung der Baufenster, so dass eine GRZ von 0,30 auch umgesetzt werden kann (Baugrundstücke Nr. 1a, 11a und 12) 

Wegen der Anpassung des Baufensters beim Baugrundstück Nr.12 wurden zusätzlich angepasst: Grundstücksgrenzen; Nutzungskette; Firstrichtung; Grundstücksgrößen; Verringerung 
der nördlichen Stellplatzfläche; Ein- und Ausfahrtsbereiche im Westen und Nordosten aufnehmen; Verschiebung des Baumstandortes; Begrenzung der Stellplatzanzahl außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen bzw. außerhalb der Flächen für Garagen bzw. außerhalb der Flächen für Stellplätze auf eins; Konkretisierung der Vorschrift für Aufschüttungen, 
Abgrabungen und Stützmauern in dem Baugebiet-Beschränkung von Abgrabungen auf 2/3 der Gebäudebreite/-länge; Stützmauern maximal 1,50 m hoch 

Ergänzung "unüberdachte" Stellplätze bei der Umgrenzung von Flächen für Stellplätze; Streichung der separaten Regelung für das Baugrundstück Nr. 12 (bisher Nr. 6) 

Ergänzung der Begleitgrünflächen hinsichtlich Überfahrbarkeit für die Bestandsbebauung 

Konkretisierung der Ein- und Ausfahrtsbereiche für das Baugrundstück Nr. 11 und Nr. 12 

Aufnahme eines Baumstandortes im Baugrundstück Nr. 13 

Herausnahme der Vogelbeere als Baumart 

Reduzierung des Abstandes von Stützmauern zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche von 1,00 m auf 0,50 m 

Konkretisierung der Regelung von Mauern als Einfriedungen entlang der Öffentlichen Verkehrsfläche auf eine Höhe von 0,30 m und einem Mindest-Abstand zur Straßenverkehrsflä-
che von 0,50 m 

  

 

 

 

 

 



Stadt Markdorf    Bebauungsplan "Torkelhalden" und die örtlichen Bauvorschriften    Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 24.04.2020    Seite 64 von 64 Seiten 

4  Beschlüsse zum Verfahren    
     

4.1  Der Gemeinderat der Stadt Markdorf macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 24.04.2020 zu eigen. 

4.2  Die in der Gemeinderatssitzung darüber hinaus beschlossenen Inhalte ergänzen die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage. 

4.3  Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen ausgear-
beitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen Änderungsbeschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. 
Der Gemeinderat billigt diese Entwurfsfassung vom 05.10.2020. Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf zum Bebauungsplan "Torkelhalden" und die örtlichen Bauvorschrif-
ten" in der Fassung vom 05.10.2020 öffentlich auszulegen (Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB) sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange einzuholen (Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB).  

  

 Markdorf, den 20.10.2020 

  

 

 

 

5  Anlagen    
     

5.1  Merkblatt zur Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg i.Br. vom 08.07.2020 

5.2  Lageplan mit Bestandsanlagen zur Stellungnahme der Deutschen Telekom, Reutlingen vom 24.07.2020 

5.3  Foto zur Stellungnahme Bürger 10 
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 
Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden.  
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
TöB und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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6 Anzeigepflicht für Bohrungen 

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) beim 
LGRB. Hierfür steht eine elektronische Erfassung unter  
http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/banz zur Verfügung. 
 
 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 
 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr-, bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

 Als Tabelle: http://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb  
 Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb  
 Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb 
 
 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope   
 Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope  
 
 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (http://maps.lgrb-bw.de).  
 
Unsere Tätigkeit als TöB -Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung- haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter  https://lgrb-
bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf veröffentlicht.  Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. 
 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung.  
 
Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-bw.de/download_pool/2020_07_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
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